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September 2018 

 

1. Schulbrief 2018/2019 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

zum neuen Schuljahr 18/19 begrüße ich Sie auch im Namen des Lehrerkollegiums und 

unseres nichtpädagogischen Personals recht herzlich. Ein besonderer Gruß gilt den Eltern, 

deren Kinder neu an unsere Schule gekommen sind. Allen Schülerinnen und Schülern sowie 

allen Lehrkräften am Lion-Feuchtwanger-Gymnasium wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr 

und insbesondere den Fünftklässlern und allen neuen Schülerinnen und Schülern ein 

erfolgreiches Ankommen an unserer Schule. 

Dieses Schuljahr steht unter dem Motto Reflexion und Konsolidierung. In den letzten Jahren 

haben wir uns sehr intensiv mit Schulentwicklung beschäftigt, kontrovers diskutiert, Neues 

gewagt, viel Anerkennung erhalten und das LFG als innovative Schule über die Grenzen der 

Stadt hinaus bekannt gemacht. Dieses Jahr wollen wir einmal durchschnaufen und bewerten. 

Das bedeutet nicht Stillstand. Wir werden unser Konzept weiterentwickeln und verbessern, 

aber keine radikalen Schritte machen. Zudem kommen auf uns auch wieder neue Aufgaben 

zu. 

Vor mehr als acht Jahren hat sich die Schule entschieden, digitale Datenverarbeitung, 

Information und Kommunikation einzuführen. Nun scheint es endlich zu gelingen, dass wir 

die notwendige Software von der LH München erhalten. Es ist aber damit nicht getan, dass 

wir die Software einspielen, es muss zusätzlich das Kollegium auch Schritt für Schritt in der 

Anwendung geschult werden. Insgesamt erwarten wir davon eine spürbare Entlastung von 

administrativen Aufgaben. Und so soll deutlich mehr Zeit bleiben für unsere pädagogische 

Arbeit. 

Auch für die Eltern wird sich einiges ändern. Sie werden in Zukunft – sobald die Software 

läuft -  Informationen wie Elternbriefe, Stundenpläne und Sprechstundenverzeichnis über das 

Internet erhalten und können Informationen wie z.B. Buchung von Sprechstunden digital 

austauschen. Mit dieser zeitgemäßen Technologie leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Zu gegebener Zeit werden wir Sie ausführlich darüber 

informieren.  
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Darüber hinaus wollen wir uns verstärkt dem Thema Werteerziehung widmen. Wir 

beobachten vermehrt, dass viele Kinder und Jugendliche die einfachsten Regeln eines 

Miteinanders nicht anwenden. Bitte und Danke sagen, sein Gegenüber wahrnehmen und 

respektieren, anständig miteinander zu reden, auf Gewalt zu verzichten ist nicht mehr 

selbstverständlich. Das ist kein spezifisches Problem unserer Schule, es ist ein 

gesamtgesellschaftliches Problem, dem wir uns stellen wollen. Gewalt beginnt mit der 

Verrohung der Sprache. Hinhören statt weghören und hinsehen statt wegsehen! Es gilt, bei 

Schülerinnen und Schülern, bei Eltern und bei Lehrkräften ein Bewusstsein für unsere 

zentralen Werte zu schaffen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Alleine können wir das nicht 

schaffen. Wir brauchen dazu auch Sie, die Eltern. Der Elternbeirat unterstützt uns bei diesem 

Projekt durch eigene Initiativen. Dafür bedanke ich mich im Namen der Schule.  

Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit Ihnen allen am LFG.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. W. Fladerer, OStD 
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1. Wichtige Termine in den ersten Monaten  
 

Sonntag, 16.09. – Freitag, 

21.09.18 

Studienfahrt Q 12 Gardasee  

Ab Montag, 17.09.18 Beginn des Wahlunterrichts und der pädagogischen 

Mittagsbetreuung, der Lernzeit/Studierzeit, der 

Kreativaktivitäten (5. – 8. Jgst.), des „Gelben 

Bandes“  

Beginn der zusätzlichen Intensivierung (9. und 10. 

Klassen) 

 

Dienstag, 18.09.18 Radl-Check, zwei 6. Klassen je drei Std.  

Mittwoch, 19.09.18 Radl-Check, zwei 6. Klassen je drei Std.  

Ab Montag, 24.09.18 Beginn der regelmäßigen Sprechstunden 

Beginn aller Kreativaktivitäten – auch im „Grünen 

Band“ (Jgst. 5 – 8) 

Beginn des gesamten Unterrichts im „Gelben Band“ 

in vollem zeitlichen Umfang (Jgst. 5 und 6) 

 

Montag, 1.10. – Samstag, 

06.10.18 

Schüleraustausch: Polnische Schüler/innen am LFG  

Dienstag, 02.10.18 Sponsorenlauf 

 

1. –3. Stunde 

5./6. Klassen 

4. – 6. Stunde 

7./8. Klassen 

Mittwoch, 03.10.18 Tag der Deutschen Einheit (unterrichtsfrei)  

Donnerstag, 04.10.18 Bayerischer Deutsch-Test 6. Klasse 

Bayerischer Mathematik-Test 8. Klasse 

Bayerischer Englisch-Test 10. Klasse 

8.45 – 9.30 Uhr 

Montag, 08.10.18 Bayerischer Mathematik-Test 10. Klasse 

Bayerischer Englisch-Test 6. Klasse 

Bayerischer Deutsch-Test 8. Klasse 

8.45 – 9.30 Uhr 

Mittwoch, 10.10.18 Klassenelternabend 5. Jgst. 19.00 Uhr 

Donnerstag, 11.10.18 Wandertag  

Freitag, 12.10.18 Lange Schulnacht  
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Dienstag, 16.10.18 Ersatztermin: Sponsorenlauf 1. – 3. Stunde 

5./6. Klassen 

4. – 6. Stunde 

7./8. Klassen 

Donnerstag, 18.10.18 1. Klassenelternabend 6. – 9. Klassen 

6. Klassen: im Klassenzimmer 

7. Klassen: Vortrag im Forum, ab 20.00 Uhr im 

Klassenzimmer 

8./9. Klassen: Vortrag Mensa, ab 20.00 Uhr im 

Klassenzimmer 

19.00 Uhr 

 

Montag, 22.10. – Freitag, 

26.10.18 

Schullandheim 5a und 5c. in Maxhofen  

Montag, 29.10. – Freitag, 

02.11.18 

Herbstferien  

Mittwoch, 07.11. und Freitag, 

09.11.18 

Schulfotograf  

Mittwoch, 21.11.18 Buß- und Bettag (unterrichtsfrei)  

Dienstag, 27.11.18 Schullaufbahninfo für die Schüler/innen der 10. 

Klassen 

3./4. Stunde 

Dienstag, 27.11.18 Schullaufbahninfo 10. Jgst. für Eltern in der Aula 19.00 Uhr 

Dienstag, 27.11.18 Elternabend 10. Klassen im Klassenzimmer 20.00 Uhr 

Donnerstag, 29.11.18 Erster Pädagogischer Halbtag/Klassenkonferenzen 

(Nachmittagsunterricht entfällt, kein Mittagessen) 

1. Allgemeiner Elternsprechtag 

 

13.30 – 16.30 

Uhr 

17.00 – 20.00 

Uhr 

Donnerstag, 13.12.18 Weihnachtskonzert 19.00 Uhr 

Montag, 17.12.18 Klassenkonferenzen 

Lehrerkonferenz 

(Nachmittagsunterricht entfällt, kein Mittagessen) 

14.00 Uhr 

15.00 Uhr 

Samstag, 22.12.18 - Sonntag, 

06.01.19 

Weihnachtsferien 
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Montag, 07.01.19 – Freitag, 

11.01.19 

Tanzlager Bollywood in Maxhofen  

Montag, 21.01. – Freitag, 

25.01.19 

Skilager, drei 7. Klassen (Klassenzuteilung noch 

nicht erfolgt)  

 

Donnerstag, 07.02.19 Klassenkonferenzen 

(Nachmittagsunterricht entfällt, kein Mittagessen) 

 

Dienstag, 12.02.19 Lehrerkonferenz 

(Nachmittagsunterricht entfällt, kein Mittagessen) 

 

Freitag, 15.02.19 Ausgabe der Zwischenzeugnisse 

 

 

Mittwoch, 20.02.19 Elterninformationsabend für die zukünftigen 5. 

Klassen 

19.00 Uhr 

Donnerstag, 21.02.19 VERA – Test, 8. Klasse Deutsch  

Montag, 25.02.19 VERA – Test  8. Klasse Englisch  

Montag, 25.02. – Freitag, 

01.03.19 

Skilager, zwei 7. Klassen (Klassenzuteilung noch 

nicht erfolgt)  

 

Mittwoch, 27.02.19 VERA – Test 8. Klasse Mathematik  

Montag, 04.03. – Freitag, 

08.03.19 

Frühjahrsferien  

Mittwoch, 13.03.19 Museumstag (Jgst. 5 – 11)  

Dienstag, 19.03.19 2. Klassenelternabend 5. Jgst.  19.00 Uhr 

Montag, 25.03. – Freitag, 

29.03.19 

Schullandheim 5b und 5d Krainsberger Hof  

Mittwoch, 10.04. – Freitag, 

12.04.19 

Musik-Probenfahrt  

Montag, 15.04. – Samstag, 

27.04.19 

Osterferien  

   

Zu den Klassenelternabenden und Sonderveranstaltungen erhalten Sie noch gesondert Einladungen. 
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2. Unsere Schule im Schuljahr 18/19 
 

2.1. Schüler/innen 
 
Am ersten Schultag waren 806 Schülerinnen und Schüler am LFG angemeldet, darunter 

befinden sich 202 Schülerinnen und Schüler in der Qualifizierungsphase und 118 

Fünftklässler. In den Jahrgangsstufen 5 – 10 haben wir 23 Klassen, deren durchschnittliche 

Größe bei 26,0 Schüler/innen liegt. Damit ist der Schülerbestand im Vergleich zum Vorjahr 

stabil geblieben.  

2.2. Personalia 
 

In diesem Schuljahr kommen folgende Kolleginnen und Kollegen neu an die Schule (in 

alphabetischer Reihenfolge): 

  Frau Kolinda Miskovic F/G 

  Frau Eva Lux   D/Geo 

  NN    E  

  Frau Monika Schamberger D/M 

  Herr René Wilhelm  Mu 

An die Schule zurückkehren nach Elternzeit u.a.: 

  Frau Diana Drubach  Ku 

  Frau Carina Hietl  B/Ch 

  Frau Lanbacher  E/L 

 Es unterrichten insgesamt 83 Lehrkräfte am LFG. 

2.3. Wechsel in Fachbetreuungen, Funktionen und Ämtern 
 

Zu Beginn des Schuljahrs sind folgende Fachbetreuungen bzw. Funktionen und Ämter neu 

besetzt worden: 

¶ Fachbetreuung Englisch Frau Lanbacher 

¶ Fachbetreuung Biologie komm. Frau Hietl 

¶ Fachbetreuung Kunst komm. Frau Drubach 

¶ Oberstufenkoordination 11. Klasse komm. Frau Panzirsch 

¶ Betreuung der Tutoren Frau Scholz und Frau Simon 

¶ 1. Hilfe / Schulsanitätsdienst Frau Winter 

¶ Kontaktlehrkraft für Suchtprävention Frau Winter 

¶ Vertretungsplan Frau Sklarzik und Frau Scholz 

¶ Beauftragte für Fragen ausländischer Mitbürger Frau Taverna 

Als Verbindungslehrkräfte für das laufende Schuljahr wurden Frau Simon und Frau Scholz 

 gewählt. 
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2.4. Unterrichtsversorgung 
 

Zu Beginn des Schuljahrs kann der Unterricht aufgrund diverser unvorhersehbarer 

Komplikationen noch nicht vollständig abgedeckt werden. Die Schulleitung arbeitet mit der 

Unterstützung des Referats für Bildung und Sport  an der Gewinnung einer Aushilfskraft im 

Fach Englisch. 

 

3. Sprechstunden und Beratungsangebote 
 

3.1. Sprechstundenverzeichnis der Lehrkräfte 
 

Auf der Homepage (www.lfg.musin.de) finden Sie das aktuelle Sprechstundenverzeichnis der 

Lehrkräfte. Es empfiehlt sich grundsätzlich, sich zu den Sprechstunden anzumelden und am 

Tag der Sprechstunde im Sekretariat morgens ab 8.00 Uhr telefonisch anzufragen, ob die 

Sprechstunde stattfindet. Besonders während der Abiturprüfungen kann es aus 

organisatorischen Gründen zum Ausfall von Sprechstunden kommen. 

Zusätzlich zu den Elternsprechstunden habe ich für die Schulleitung eine Schülersprechstunde 

eingerichtet: Mittwoch, 14.15 – 15.00 Uhr (bitte anmelden). 

3.2. Schulärztliche Sprechstunden an Schultagen 
 

Die zentrale schulärztliche Sprechstunde der LH München ist zuständig für alle Münchner 
 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.  

 
Sie ist kostenlos, unabhängig und vertraulich.  
 
Ihre Aufgabe besteht in der schulgesundheitlichen Beratung, Untersuchung und 

 (amtsärztlichen) Begutachtung bei gesundheitlichen Problemen und Schulversäumnissen.  
 

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.muenchen.de/schulaerztin 
 

Grundsätzlich ist eine telefonische Anmeldung notwendig: Tel. 233-47924 
 

Sprechstunden:    
 

Montag - Donnerstag,  
13.30 – 15.00 Uhr 
 
Freitag, 8.30 – 12.00 Uhr 
 
Sondertermine vormittags 

Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28a, 80335 
München, Anmeldung 2. Stock Zimmer 2090, Fax 233-47931 

 
Sprechstunden in den Ferien finden nur nach Vereinbarung statt. 

 
Bei Untersuchungen durch die Schulärztin bitten wir Folgendes zu beachten: 

 

¶ Die Schülerin/Der Schüler muss persönlich erscheinen. Bei minderjährigen Schülerinnen 
und Schülern ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich.  

¶ Es muss ein ärztliches Attest mit Diagnose und Befund vorgelegt werden, das nicht älter 
als sechs Wochen sein darf. Rückwirkend können Krankheitszeiten nicht bestätigt werden. 

¶ Ein Attest wegen Erkrankung an einem Prüfungstag kann nur am selben Tag ausgestellt 
werden. Die Schülerin/Der Schüler muss mit einem aktuellen ärztlichen Attest vom 
behandelnden Arzt kommen (telefonische Anmeldung erforderlich: 233-47924). 

http://www.muenchen.de/schulaerztin
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¶ Schriftliche Attestanforderung der Schule ist vorzulegen, falls nicht schon von der Schule 
gefaxt. 

 

3.3. Schulberatung am LFG 
 

Neben der Schulleitung und den Fachlehrkräften stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur 
Verfügung (Sprechstunden, soweit nicht angegeben, siehe allgemeines Sprechstundenverzeichnis): 

  
Beratungslehrkraft Frau Schmaus 
 
Melden Sie sich bitte vorab an, damit gewährleistet werden kann, dass genügend Zeit für ein 
Gespräch zur Verfügung steht. 

   
Sprechstunden:   Freitag, 10.35 – 11.20 Uhr 

und nach telefonischer Vereinbarung (350301-39) 
oder E-Mail-Kontakt: schmauslfg@web.de 

Zimmer:   301 
  

          Schullaufbahnberatung 
          Beratung bei pädagogisch-psychologischen Problemen (IPE Kinder- und Jugendcoach) 
          Berufs- und Studienberatung, z.B. Verbindung zum Arbeitsamt und Berufseignungstests 

  
 Die Schule arbeitet eng mit der Arbeitsagentur zusammen. Termine zur Berufsberatung können 
 über Fr. Schmaus vermittelt werden oder selbstständig mit der für das LFG zuständigen 
 Ansprechpartnerin Fr. Hall (E-Mail: Ute.Hall@arbeitsagentur.de, Tel. 01801/555111, 3,9 
 Ct./Min. aus dem Festnetz) vereinbart werden.  

Das LFG bekommt zahlreiche Ausschreibungen für Ausbildungsplätze oder Studieninforma- 

tionen zugesandt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Frau Schmaus oder beachten Sie 

die Aushänge und Auslagen im Schulhaus. Im Schaukasten der Beratungslehrkraft (neben dem 

Sekretariat) sind wichtige Termine und Kontaktdaten zu finden.  

Weiterführende Informationen zu den Angeboten können Sie direkt bei Frau Schmaus 

einholen. 

Schulpsychologe Herr Cuta 
  

Sprechstunden:   Montag, 9.50 – 10.35 Uhr (Telefonsprechstunde 350301-16) 
     Mittwoch, 9.50 – 10.35 Uhr (Lehrersprechstunde) 

Freitag, 10.35 – 11.20 Uhr (Beratungssprechstunde) 
Zimmer:    106 

Auch außerhalb der genannten Zeiten können Sie eine Nachricht 
für Herrn Cuta auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Grundsätzlich können auch Termine am Nachmittag vereinbart 
werden. 

  
Schulpsychologin Frau Müller-Hindelang 

  
Sprechstunden:   Dienstag, 09.50 – 10.35 Uhr (Lehrersprechstunde in E 01) 

     Mittwoch, 12.20 – 13.05 Uhr (Beratungssprechstunde) 
     Weitere Termine nach Vereinbarung (Telefon 350301-16) 

Zimmer:   106 

mailto:Ute.Hall@arbeitsagentur.de
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Auch außerhalb der genannten Zeiten können Sie eine Nachricht 
für Frau Müller-Hindelang auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Grundsätzlich können auch Termine am Nachmittag 
vereinbart werden. 

  
Arbeitsfelder der Schulpsychologin und des Schulpsychologen: 

  
Ansprechpartner für Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bei 
 

    Lern- und Leistungsschwierigkeiten 
    Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche 
    Verhaltensauffälligkeiten 
    Ängsten 
    sozialen Konflikten 

  
 

Pädagogische Betreuung Unterstufe Frau Splittgerber 
  
    Zusammenarbeit mit der Schulleitung, den Klassenleitungen und Fachlehrkräften bei  
       klassenübergreifenden pädagogischen Fragen, bei besonderen Problemfällen und 
       der Umsetzung des Schulkonzepts in der Unterstufe 

    Zusammenarbeit mit Eltern/Elternbeirat in pädagogischen Fragen 
    Individuelle Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern 
    Trainings zur Klassengemeinschaft (u.a. „Zammgrauft“) 
    Klassenrat 
    Medienerziehung und Sexualpädagogik 
    Zusammenarbeit mit dem Tutorenteam 
 

  
Pädagogische Betreuung Mittelstufe Herr Menath 

  
    Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern im schulischen Leistungsbereich 
    Verbesserung der Schüler-/Schüler- bzw. Lehrkraft-/Schüler-Interaktion 

    Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium in pädagogischen Belangen  
       und bei Problemfällen 

    Angebot eines „Erziehungsnotrufs“ (Telefonnummer im Sekretariat erhältlich) 
    Individuelle Förderung in der Mittelstufe 

  
Schulsozialarbeit Herr Wiech 
 
Sie können Herrn Wiech auch telefonisch erreichen unter der Nummer 350301-44. 

  
   Häusliche Belastungslagen 
   Schwierigkeiten im sozialen Umfeld 
   Zusammenarbeit mit außerschulischen Stellen 
  
 Herr Wiech ist bis auf weiteres Donnerstag und Freitag in der Schule tätig. 
  

Oberstufenkoordination: Frau Hultsch (10. Klassen und Q 12), Frau Panzirsch 
(10. Klassen und Q 11) 

  
    pädagogischer Beratungsauftrag für die Oberstufe 
    Verbesserung der Schüler-/Schüler- bzw. Lehrkraft-/Schüler-Interaktion 
     Lern- und Organisationshilfe für Oberstufenschülerinnen und -schüler (insb. für Abitur,  
       Seminararbeiten, persönliche, individuelle Betreuung) 



 

     
 

11 

  
Verbindungslehrkräfte für Unter-, Mittel- und Oberstufe:  Frau Simon und Frau Scholz 

  
   Vermittlung bei konkreten Problemen (Schüler-/Schüler- oder Schüler-/Lehrkraft-Konflikte) 
   Dialog mit betroffenen Lehrkräften: Konfliktlösung möglichst ohne Einschaltung der  
           Schulleitung und unter Einhaltung der Schweigepflicht 
   Betreuung SMV 
  

Suchtprävention Frau Winter 
  
   Ansprechpartner bei Suchtfragen und –problemen 
   Organisation von Informationsveranstaltungen 

  
Mädchenbeauftragte Frau Brunner 

  
    Mädchenförderung 
    Information über Ernährungskrankheiten (Magersucht, Bulimie) 
    Ansprechpartnerin für Schülerinnen in Fällen von Diskriminierung und  
            Gewalt/sexueller Gewalt 
    Impulse zur Studien- und Berufswahl jenseits traditioneller Berufsbilder 

  
Jungenbeauftragter Herr Kutschenreuter 

  
   Ansprechpartner bei geschlechtsspezifischen Konflikten unter Schülern und zwischen  
      Schülerinnen und Schülern 
   Gewaltprävention 
   Bewusstmachen von geschlechtsspezifischem Rollenverhalten, Verbesserung der  
      Kommunikationsfähigkeit bei Jungen 

 

3.4. Schüler- und Lerncoaching am LFG 
      

Probleme beim Lernen? Keine Lust auf Schule? 
Die Noten entsprechen nicht den Erwartungen?  
Prüfungsangst? Konzentrationsprobleme? 
 
Die Schüler- und Lerncoaches am LFG können helfen! Holen Sie sich in Einzelterminen 
Unterstützung auf dem Weg zu mehr Freude und Erfolg in der Schule.  
 
Lerncoaching – was ist das? 
Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler und ihre individuellen Lernprozesse, also 
das Wie des Lernens. Lerncoaching umfasst die Gesamtpersönlichkeit des Lernenden, 
unterstützt und begleitet. Die Coaches helfen persönliche Kompetenzen zu entwickeln und 
auszubauen. 
 
Lerncoaching ist somit keine Nachhilfe in einem speziellen Fach. 
 
Im Vier-Augen-Gespräch erfassen wir Lernschwierigkeiten, entwickeln neue Strategien und 
optimieren so die Lernprozesse. Gemeinsam lösen wir Blockaden, helfen bei Prüfungsängsten 
und stärken die Motivation. Wir begleiten die Schüler und Schülerinnen dabei, wie sie selbst 
ihr Lernen begünstigen können.  Die Entscheidung, ob und wie sie ihre Lernprozesse 
verändern, liegt dabei immer beim Schüler/bei der Schülerin.   
 
Das Schüler- und Lerncoaching kann von allen Jahrgangsstufen genutzt werden. 
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Die Anmeldeformulare liegen im Sekretariat; unsere Email-Adressen finden Sie auf unserer 
Homepage unter Schulleben/Beratungsangebote/Abteilung Schüler- und Lernbegleitung. 

Enge Betreuung für einen guten Start ins neue Schuljahr  
   
Im Rahmen der pädagogischen Arbeit in der Unterstufe werden 
auch in diesem Schuljahr Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse  
wiederholen, von unserer Abteilung „Schüler- und Lernbegleitung“   
unterstützt. 
 
Unser Ziel ist es, liebe Eltern, Sie und Ihr Kind in der neuen Situation nicht alleine zu lassen, 
sondern es in seinem Lernen und in seinen Bedürfnissen zu unterstützen. 
1. In den ersten Wochen findet für Ihr Kind ein Startgespräch statt. Hier legen wir neue Ziele 
fest, planen die Lernzeiten und besprechen, wie ein guter Start ins neue Schuljahr gelingen 
kann. 
2. In regelmäßigen Abständen finden dann kurze Lernstandsgespräche statt, um 
sicherzustellen, dass Ihr Kind sein volles Potenzial ausschöpft. 
 
Wir sind, ergänzend zu den Fachlehrkräften Ihres Kindes, verlässliche Ansprechpartner für Sie 
und Ihr Kind - so lange wie nötig.  
 

3.5. Schulberatung außerhalb des LFG  
 

Die Aufgaben der zentralen Beratungs- und Informationsstelle (u.a. Information der 
Öffentlichkeit in Fragen der Schullaufbahn und der Bildungsberatung sowie Einzelberatung in 
allen schwierigen Fällen der Schullaufbahnberatung) nimmt im Bereich der Stadt München die 
Staatliche Schulberatung wahr: 

 

 Infanteriestr. 7 
 80797 München 
 Tel. 089/558998960 
 Fax 089/558998964 
 Mail info@sbmuc.de 
 

Der Ministerialbeauftragte für Oberbayern-Ost, Herr Rühl und seine Mitarbeiter/innen, 

Staatliches Maria-Theresia-Gymnasium, Reger-Platz 1, Telefon 81888200, stehen jeden 

Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr in einer Sprechstunde zur Verfügung. 

Eine weitere Möglichkeit stellt die Ökumenische Bildungsberatungsstelle dar:  

Pädagogisch-psychologische Informations- und Beratungsstelle für Schüler/innen, Eltern und 

Lehrer/innen, Karlstr. 54, 80333 München, Tel. 55171340, Fax 55171341, E-Mail: info@pib-

muenchen.de 

Die LH München bietet folgende Beratungsstellen an: 

¶ Beratungsstellen des Referats für Gesundheit und Umwelt 

Im Beratungshaus „Paul Heyse 20“ finden Sie folgende Beratungsdienste: 

Alkohol- und Medikamentenberatung, Montag bis Freitag, 09.00 – 12.00 Uhr sowie Termine 

nach Vereinbarung 

mailto:info@sbmuc.de
mailto:info@pib-muenchen.de
mailto:info@pib-muenchen.de
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Sozialpsychiatrischer Dienst, Montag bis Freitag, 09.00 bis 12.00 Uhr, Montag bis Donnerstag, 

13.30 bis 15.30 Uhr 

Drogenberatung, Montag bis Donnerstag, 09.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr; 

offene Sprechstunde: Dienstag bis Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 10.00 bis 

12.00 Uhr 

¶ Bildungsberatung des Pädagogischen Instituts 
 

Schul-, Berufs- und Weiterbildungsberatung der LH München, Schwanthalerstr. 40, 80336 
München 
Tel. 233-83300 / Fax 233-83311 
E-Mail: bildungsberatung@muenchen.de 
Internet: www.muenchen.de/bildungsberatung 

 
Beim Zentralen Schulpsychologischen Dienst, Ledererstr. 19, 80331 München, Telefon 233–
32110 (Fax 233-32111) stehen mehrere Schulpsychologen zur Verfügung und beraten bei 
Lernstörungen und auffallenden Leistungsschwankungen. Zu erreichen ist der 
Schulpsychologische Dienst Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr, E-Mail: 
schulpsychologie@muenchen.de 

 
Bildungsberatung International 

 
Die Bildungsberatung International als muttersprachliche Schulberatung befindet sich im IBZ 

(Internationales Beratungszentrum): Goethestr. 53, 80336 München, Tel. 233-26875 (Fax: 233-

25125), E-Mail: schulberatung-international@muenchen.de 

¶ Jugendinformationszentrum des Kreisjugendrings München-Stadt  

 

Das Jugendinformationszentrum München (JIZ), Sendlinger Str. 7, 80331 München, Tel. 

55052150, Fax: 55052141, E-Mail: info@jiz-muenchen.de, Homepage: www.jiz-muenchen.de 

bietet für Jugendliche und alle, die mit Jugendlichen zu tun haben ... 

¶ Auskunft zu allen Themen, die Jugendliche interessieren 

¶ umfassendes Informationsmaterial 

¶ eine ausführliche Adressdatenbank 

¶ eine Anlaufstelle bei Problemen 

¶ Weitervermittlung an Fachstellen und Angebote der Jugendhilfe 

¶ Projekte zum Mitmachen und Unterstützung für Projektideen 

¶ eigene Infomaterialien und Adress-Listen (z.B. Partyräume, 2nd-hand...) 
 

¶ ELSA – die Elternberatung im Internet bei Suchtgefährdung und Abhängigkeit von 

Kindern und Jugendlichen 

Eltern erhalten unter www.elternberatung-sucht.de fachlich kompetente Hilfen rund um 

jegliches Suchtverhalten (Alkohol, Drogen, PC-Sucht etc.) 

Darüber hinaus wird eine Vielzahl an Fachberatungen angeboten:  

¶ Rechtsberatung 

¶ Übergang Schule-Beruf 

mailto:bildungsberatung@muenchen.de
http://www.muenchen.de/bildungsberatung
mailto:schulpsychologie@muenchen.de
mailto:schulberatung-international@muenchen.de
mailto:info@jiz-muenchen.de,%20Homepage
http://www.jiz-muenchen.de/
http://www.elternberatung-sucht.de/
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¶ Auslandsberatung 

¶ Jugend-Schuldnerberatung 

¶ Interkulturelle Beratung (nur nach Anmeldung) 

¶ Mobbing-Beratung (nur nach Anmeldung) 
    

4. Fördermöglichkeiten 
 

4.1. BaföG für Schüler und angehende Studierende 
 
Beratung über das Schüler-Bafög erhalten Sie beim  

Amt für Ausbildungsförderung, Neuhauser Straße 39,  80331 München, Tel.: 089/233-

96266, Fax: 089/ 233-83388, E-Mail: afa.rbs@muenchen.de 

Öffnungszeiten 

Dienstag: 13 - 17 Uhr 
Mittwoch: 13 - 16 Uhr 
Donnerstag: 9.30 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr 
 
Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die ein Studium planen, kann noch folgende 

Adresse von Interesse sein:  

Studentenwerk München, Amt für Ausbildungsförderung, Leopoldstr. 15, 80802 München, 

Tel.: 38196-256, E-Mail: muenchen@bafoeg-bayern.de, Homepage: www.studentenwerk-

muenchen.de/finanzierung 

Erstberatung vor Antragstellung: 

Studentenwerk München, Beratungszentrum, Helene-Mayer-Ring 9, Eingang h, 80809 

München, Tel.: 089/35713530, E-Mail: muenchen@bafoeg-bayern.de, Homepage: 

www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk 

Für ein Studium im Ausland oder an Hochschulen außerhalb Oberbayerns findet sich eine 

Auflistung der zuständigen Ämter auf der Homepage des BMBF: 

www.bafög.de/302.php 

In beiden Fällen kann auch ein Online-Antrag eingereicht werden, welcher die Bearbeitung 

wesentlich erleichtert: 

www.verwaltung.bayern.de/portal/by/ServiceCenter/BafoeG/BafoeGonline 

4.2. Begabtenförderungswerke 
 
Begabtenförderungswerke unterstützen junge Menschen, die an der Hochschule 

herausragende Leistungen erbringen und sich zudem gesellschaftlich oder sozial engagieren. 

Neben der finanziellen Erleichterung, die ein Stipendium bringt, bieten die 

Begabtenförderungswerke ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten insbesondere auch eine 

ideelle Förderung. Mit vielfältigen Angeboten unterstützen sie die Stipendiatinnen und 

Stipendiaten darin, ihre Talente und Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Seit der Gründung des 

mailto:afa.rbs@muenchen.de
mailto:muenchen@bafoeg-bayern.de
http://www.studentenwerk-muenchen.de/finanzierung
http://www.studentenwerk-muenchen.de/finanzierung
mailto:muenchen@bafoeg-bayern.de
http://www.studentenwerk-muenchen.de/beratungsnetzwerk
http://www.bafög.de/302.php
http://www.verwaltung.bayern.de/portal/by/ServiceCenter/BafoeG/BafoeGonline


 

     
 

15 

Avicenna-Studienwerks gibt es dreizehn Begabtenförderungswerke, die vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt werden.   

Die Begabtenförderungswerke spiegeln die Vielfalt der deutschen Gesellschaft wider. Sie 

bilden die verschiedenen weltanschaulichen, religiösen, politischen, wirtschafts- oder gewerk-

schaftsorientierten Strömungen in Deutschland ab. 

Folgender Link bietet die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Begabtenförderungswerke 

zu informieren:  

http://www.stipendiumplus.de/deine-chance/schnell-check-finde-dein-werk.html 

Das Avicenna-Studienwerk ist das jüngste der staatlich geförderten Begabtenförderungswerke 

in Deutschland. Leistungsstarke und gesellschaftlich engagierte muslimische Studierende aller 

Fachrichtungen werden durch Stipendien materiell und ideell unterstützt. Ziel ist es, auf diese 

Weise an der Heranbildung verantwortungsbewusster und qualifizierter muslimischer 

Persönlichkeiten mitzuwirken und diese angemessen auf Führungspositionen in Wissenschaft, 

Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur vorzubereiten.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

Avicenna-Studienwerk e.V., Kamp 81/83, 49074 Osnabrück 

Tel. 0541 – 44011304 

info@avicenna-studienwerk.de 

www.avicenna-studienwerk.de 

Auch einzelne Hochschulen bieten spezielle Förderprogramme an. Hier sei nur beispielhaft 

auf das Secondos-Programm der Universität Regensburg – Studieren mit  Migrationshinter-

grund hingewiesen. Das Programm wendet sich an Studienanfänger mit einem bio-

graphischen oder anderweitig engen Bezug zu Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Weitere 

Informationen finden Sie im Internet unter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 www.uni.regensburg.de/secondos 

4.3.  Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) 

 Das Bildungspaket ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien 
 in München mehr Zukunftschancen. Es ist der Landeshauptstadt München und dem 
 Jobcenter ein besonderes Anliegen, dass alle Kinder und Jugendlichen davon profitieren. Das 
 Bildungspaket folgt der Leitidee: Mitmachen möglich machen - Kindern Chancen eröffnen. 

 Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Leistungen nach dem 
 SGB II, dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bzw. deren Eltern 
 Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben einen Rechtsanspruch auf folgende 
 Bildungs- und Teilhabeleistungen: 

¶ Übernahme der Kosten bis auf einen geringen Eigenbetrag für ein gemeinschaftliches 
Mittagessen in der Schule oder Kindertagesstätte, soweit es dort angeboten wird 

¶ Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder 
Kindertageseinrichtung 

mailto:info@avicenna-studienwerk.de
http://www.uni.regensburg.de/secondos


 

     
 

16 

¶ Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht in Höhe von max. 10,00 Euro für 
Gruppen- und max. 20,00 Euro für Einzelunterricht pro Schulstunde (= 45 Min.) 

¶ Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 
10,00 Euro pro Monat (nur bis zum 18. Geburtstag) 

¶ Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insg. 100,00 Euro pro Schuljahr. 

 Nähere Informationen gibt es 

¶ im Informationsfaltblatt zu „Bildung und Teilhabe“, zu finden unter  

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/BuT.html 

  Das Informationsblatt finden Sie hier auch in den Sprachen Englisch, Französisch, 
  Arabisch, Griechisch, Farsi und Türkisch 

¶ und beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Zehn Fragen und Antworten 
zum Bildungspaket. 

 Auch künftig müssen Sie bei jeder Weiterbewilligung Ihres laufenden Arbeitslosengeldes II 
 bzw. der Leistungen nach dem SGB XII die Leistungen für Bildung und Teilhabe neu 
 beantragen. Gleiches gilt, wenn Ihr Wohngeldbescheid oder der Bescheid über den 
 Kinderzuschlag abläuft. 

 Bitte beachten Sie: 
 Die Kosten für Bildung und Teilhabe werden mit Ausnahme des Schulbedarfs (insg. 100,00 
 Euro)  immer direkt mit den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern (Schulen, 
 Vereine, Musikschulen usw.) abgerechnet. Die Überweisung von Leistungen auf Ihr Konto ist 
 nicht möglich. Die Form der Leistungsabrechnung ist mit dem Bundesdatenschutzbeauftrag-
 ten abgestimmt. 

 
 Wo können Sie die Leistungen beantragen? 

Auf oben genannter Internetseite können Sie das Antragsformular downloaden und die Lei-
stungen schriftlich in Ihrem Sozialbürgerhaus beantragen. Bitte beachten Sie, dass die beizu-
fügenden Nachweise immer die Kontoverbindung der Einrichtung oder des Vereins bzw. der 
Musikschule enthalten müssen. 
Falls Sie für Ihr Kind die Übernahme des Beitrages für einen Sportverein beantragen möchten, 
benötigen Sie eine Bestätigung des Vereins (Vorlage ebenfalls auf der Internetseite).  

 Informationen über konkrete Angebote finden Sie Internet unter 

¶  www.pomki.de (das Münchner Kinderportal), 

¶  www.muenchen-info-sozial.de (Suchmaschine für Soziale über soziale, 
 schulische  und gesundheitsbezogene Einrichtungen, sortiert nach 
 Stadtbezirken,  Zielgruppen oder Angeboten), 

¶  www.mvhs.de (Münchner Volkshochschule, bietet auch Lernförderung) oder 

¶  www.msj.de (Münchner Sportjugend mit über 3.000 Angeboten für Kinder  

¶  und  Jugendliche in den Bereichen Sport und Freizeiten). 
 
 

https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:e1f7e369-dc72-4f35-b995-93e6445cab4a/FlyerBuTdeutsch.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/BuT.html
http://www.bildungspaket.bmas.de/das-bildungspaket/fragen-und-antworten.html
http://www.bildungspaket.bmas.de/das-bildungspaket/fragen-und-antworten.html
http://lhm.muenchen.swm.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1060763/
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:4924d74d-df09-4c69-938b-b03727aaafa2/lhm_bestaetigung_sportverein_bildung-und-teilhabe.pdf
http://www.pomki.de/
http://www.muenchen-info-sozial.de/
http://www.mvhs.de/
http://www.msj.de/
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5. Terminvorschau 
 

5.1. Religiöse Feiertage orthodoxer,  jüdischer und muslimischer Schülerinnen und Schüler 
 

Sollten Sie Ihre Kinder für diese Feiertage befreien wollen, bittet die Schule um rechtzeitigen 

Antrag auf Beurlaubung (mindestens eine Woche vorher!). Eine Befreiung ist nur möglich für 

die vom Ministerium für Unterricht und Kultus benannten Tage. Über die genannten Tage 

hinaus ist eine Befreiung schulrechtlich nicht zulässig. 

5.2. Ferienordnung im Schuljahr 2018/2019 
 

     erster Ferientag   letzter Ferientag 

 Tag der Deutschen Einheit 3.10.18 

Herbstferien   29.10.18   02.11.18 

Buß- und Bettag   21.11.18 

Weihnachtsferien  24.12.18   04.01.19 

Frühjahrsferien   04.03.19   08.03.19 

Osterferien   15.04.19   26.04.19 

Tag der Arbeit   01.05.19 

Christi Himmelfahrt  30.05.19 

Pfingstferien   11.06.19   21.06.19 

Sommerferien   29.07.19   09.09.19 

 

Bitte beachten Sie diese Termine bei Ihren Urlaubsplanungen genau. Anträge auf Befreiung 

vom Unterricht wegen günstiger Flugtermine o.Ä. werden grundsätzlich nicht genehmigt.  

Auch am Ende des letzten Schuljahres wurden trotz der klaren Ankündigung im 1. Elternbrief 

zahlreiche Anträge auf vorzeitige Befreiung vom Unterricht an die Schulleitung herangetragen. 

Die Schulleitung prüfte diese Anträge sehr genau und wendete den oben genannten Grundsatz 

restriktiv an. Dies hat zu einigen unangenehmen Auseinandersetzungen mit verständnislosen 

Eltern geführt. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin die gesetzliche Vorgabe konsequent 

umsetzen. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die bayerische Polizei vor Ferienbeginn 

auf Flughäfen Kontrollen durchführt und die Eltern von schulpflichtigen Kindern, die 

eigenmächtig die Ferien vorzeitig beginnen oder verlängert haben, mit erheblichen Geldbußen 

belegt. 

5.3. Termine Jahrgangsstufentests 
 
In Bayern werden regelmäßig Jahrgangsstufentests geschrieben. Im Folgenden finden Sie die 

Termine für die diesjährigen verpflichtenden Tests. Die Bayerischen Leistungs-Tests finden in 

der zweiten Stunde statt und dauern 45 Minuten. Die Gewichtung im Rahmen der 



 

     
 

18 

Leistungsnachweise wird den Schülerinnen und Schülern vorab von den Fachlehrkräften 

mitgeteilt. 

 

Donnerstag, 4.10.18 Bayerischer Deutsch-Test 6. Klasse 

Bayerischer Mathematik-Test 8. Klasse 

Bayerischer Englisch-Test 10. Klasse 

Montag, 08.10.18 Bayerischer Mathematik-Test 10. Klasse 

Bayerischer Englisch-Test 6. Klasse 

Bayerischer Deutsch-Test 8. Klasse 

 

6. Lebensraum Schule 
 

6.1. Aufsicht bei unvorhergesehenem Unterrichtsausfall in den Jahrgangsstufen 5 – 8 
 
Bei Unterrichtsausfällen in Randstunden am Ende des Unterrichts, die nicht einen Tag im 

Voraus bekannt waren, ist die Schule während der ausgefallenen Stunden zur Aufsicht 

verpflichtet, es sei denn, die Eltern erklären sich damit einverstanden, dass ihr Kind nach 

Hause gehen darf. Wir bitten Sie daher, die entsprechende Erklärung auf der Kurzinfo über 

den Schulbrief eindeutig auszufüllen. Die genaue Durchführung der Aufsicht wird den 

Kindern noch bekannt gegeben. Diese Regelung bedeutet nicht, dass Randstunden 

grundsätzlich ausfallen. Fehlende Lehrkräfte werden auch weiterhin, soweit möglich, vertreten.   

6.2. Detailregelungen am LFG: Grundsätze zur Beaufsichtigung, Hausaufgabenkonzept, 
Leistungserhebungen 
 
In den beigefügten Anlagen 1 - 3 möchten wir Sie über die wesentlichen Detailregelungen am 

LFG  informieren: 

Anlage 1: Grundsätze zur Beaufsichtigung 

Anlage 2: Hausaufgabenkonzept  

Anlage 3: Leistungserhebungen  

Lesen Sie bitte diese Anlagen genau durch und besprechen Sie die Konsequenzen mit Ihren 

Kindern, so wie es auch die Klassenleitungen machen werden, damit keine Missverständnisse 

entstehen. 

6.3. Zahl der großen Leistungsnachweise (SA), Kurzarbeiten (KA) und Leistungstests (LT) in den 
Jahrgangsstufen 5 – 10  
 
In der Anlage 5 finden Sie zur besseren Übersicht eine Aufstellung der zu schreibenden 

großen Leistungsnachweise, Kurzarbeiten und Leistungsstufentests. 
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Die Termine der großen Leistungsnachweise und der Kurzarbeiten können Sie ab dem 

28.09.18 für das erste Halbjahr bei Ihren Kindern erfragen. 

6.4. Unterrichtsende im „Grünen Band“ 
 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen werden aufgefordert sich täglich 
zu informieren, was Ihre Kinder für den nächsten Tag im Grünen Band gebucht haben.  
Besonders wichtig ist dies für die Montage und Mittwoche, wenn Ihre Kinder sich nicht 
anschließend  im Nachmittagsangebot des Gelben Bandes angemeldet haben. Montags und 
mittwochs entscheidet die Buchung darüber, wann für Ihr Kind Unterrichtsende ist.  
 

6.5. Lernzeit / Übungszeiten    
 
Die Lernzeit (Jahrgangsstufen 5 und 6) und die Übungszeiten/Jahrgangsstufen 7 und 8) sind 
zusätzliche pädagogische Angebote der Schule, zu denen Sie Ihre Kinder für ein Schuljahr 
verbindlich anmelden konnten. 
  
In der Lernzeit für die Jahrgangsstufen 5 und 6, die im Rahmen des Gelben Bandes stattfindet, 
können die Schüler/innen mit Unterstützung einer Fachlehrkraft möglichst selbstständig, 
konzentriert und ruhig an ihren Übungsaufgaben für die verschiedenen Fächer arbeiten. 
 
Für die Schüler/innen der 7. und 8. Klasse gibt es eine Hausaufgabenbegleitung. Die 
Schüler/innen können hier ebenfalls mit Unterstützung einer Fachlehrkraft einen großen Teil 
ihrer schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben erledigen. 
 
Sollten sich Kinder wiederholt nicht an die Anweisungen der Lehrkräfte halten und auch 
Maßnahmen wie Zusatzaufgaben, Nacharbeit, Elternkontakt zu keiner Verhaltensänderung 
führen, behalten wir uns für die Jahrgangsstufen 7 und 8 vor, Ihr Kind für einen bestimmten 
Zeitraum von der Hausaufgabenbegleitung auszuschließen. 

 
6.6. Theaterabonnement 

 
Auch im Schuljahr 2018/19 gibt es wieder das Theaterabonnement des Theaterjugendrings 
der Stadt München. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 mit 12 
sind eingeladen, dieses Angebot wahrzunehmen. 

  
Was wird geboten? 

  
Wie schon in den letzten Schuljahren soll es auch dieses Mal wieder die zwei 
bewährten   Abonnements geben: 

  
1.) Das Theaterabonnement 
Hier gibt es im Laufe des Schuljahres etwa 10 Theatervorstellungen in verschiedenen Theatern 
und an verschiedenen Wochentagen. Im Zeitraum November 2018 bis Juli 2019 wird ein 
abwechslungsreiches Programm geboten. 

  
2.) Das Musical- und Tanzabonnement 
Dieses Abonnement bietet 6 bis 8 Vorstellungen aus dem Bereich Musical und Tanz 
(Klassisch bis Modern, Tanztheater etc.). 

  
Zusätzlich gibt es nach persönlicher Absprache mit Frau Müller möglicherweise ein Angebot 
für fremdsprachiges Theater (englisch und französisch)! 

  
Welche Vorstellungen in dieser Spielzeit zu sehen sein werden, steht jetzt noch nicht fest, wird 
aber jeweils rechtzeitig per Aushang im Schaukasten beim Vertretungsplan bekannt gegeben. 
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Wenn neue Karten eingetroffen sind, erfolgt eine Meldung im Ticker, die Karten müssen dann 
bei Frau Müller abgeholt werden. 

  
Die meisten Theaterkarten sind gleichzeitig auch MVV-Fahrscheine. Am Schuljahresende wird 
abgerechnet, Restbeträge bleiben im „Topf“ für das nächste Schuljahr. Quittungen für das 
Finanzamt werden bei Bedarf mit den Karten und Ausweisen für die ersten Vorstellungen 
ausgehändigt. 

  
Was kostet das Theaterabo? 

  
Für das ganze Schuljahr muss ein Betrag von 90,- Euro pro Abo einbezahlt werden; damit sind 
alle Vorstellungen abgedeckt. Nach Absprache können die 90 € auch in kleineren Teilbeträgen 
gezahlt werden. 

  
Wie wird man Theaterabonnent? 

  
Bei Frau Müller gibt es Anmeldeblätter, die unterschrieben und mit dem Betrag von 90,- Euro 
bei ihr abgegeben werden müssen. 

  
Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 27.9.2018. 
 

6.7.  Webbasiertes Schulbibliotheks-Ausleihsystem 

An unserer Schule wird für die Bibliotheksverwaltung das Online-Programm „Kallimachos“ 

verwendet. Da persönliche Daten (Name, Vorname, Klasse) zur Abwicklung der Ausleihe 

eingegeben werden müssen, ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 

bzw. ab dem 15. Geburtstag auch die Unterschrift der Schülerinnen und Schüler erforderlich. 

Diese erteilen Sie mit der Unterzeichnung der als Anlage 6 beigefügten 

Einverständniserklärung. 

 

Unter www.meine-schulbibliothek.de/lfg/ kann übrigens der Bestand unserer umfangreichen 

Bibliothek eingesehen und nach Literatur recherchiert werden. 

 

Wenn Sie es unterstützen, dass Ihr Kind an der Ausleihe in der Schulbibliothek teilnehmen 

kann, bitte ich Sie, sofern Ihr Kind zum Schuljahr 18/19 neu aufgenommen wurde,  die als 

Anlage  beigefügte Einverständniserklärung zu unterzeichnen und im Sekretariat abzugeben.   

 
6.8. Schulsanitätsdienst (SSD) 

 

Der Schulsanitätsdienst ist ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens. Teilnehmende 

Schülerinnen und Schüler lernen in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

grundlegende Kenntnisse der 1. Hilfe, übernehmen Verantwortung und leisten ein Ehrenamt, 

was zum einen der Gemeinschaft sehr nützt und zum anderen bei späteren Bewerbungen 

positiv zu Buche schlagen kann. 

 

Ich darf an dieser Stelle den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im Namen der Schule 

für die positive Vertretung der Schule recht herzlich danken. Wir können uns beruhigt bei 

euch in guten Händen fühlen. Als Zeichen der Anerkennung wurden im Schuljahr 2017/2018 

mehrere Mitglieder des Schulsanitätsdienstes am LFG mit der Auszeichnung „München 

dankt!" geehrt. Da auch nach diesem Schuljahr wieder Schülerinnen und Schüler nach dem 

http://www.meine-schulbibliothek.de/lfg/
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Abitur aus dem Sanitätsdienst ausscheiden werden, suchen wir dringend Nachwuchs. 

Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse können sich beim Sanitätsdienst bewerben. Die 

Ausbildung ist zwar zeitaufwendig und anstrengend, gleichermaßen gewährt sie aber 

interessante Einblicke in den Bereich der Notfallmedizin und nützt nicht zuletzt jedem 

persönlich und der Schulgemeinschaft. Ansprechpartner sind die Mitglieder des SSD und die 

betreuende Lehrkraft, Frau Winter. 

6.9. Sexualkunde in den Klassen 5 – 10 

 

Im Rahmen des 1. Elternsprechtags am 29.11.2018 findet um 19.00 Uhr in Raum U109 eine 

Infoveranstaltung für alle interessierten Eltern der Klassen 5 – 10 zum Thema Familien- 

und Sexualerziehung statt. Frau Behling stellt die Schwerpunkte und Projekte vor, die in 

den einzelnen Jahrgangsstufen stattfinden und beantwortet gern Ihre Fragen dazu. 

Gesonderte Informationsschreiben entfallen; die jeweiligen Termine für Projekte werden den 

Klassen im Lauf des Schuljahrs mitgeteilt. Mit der Kenntnisnahme dieses Schulbriefs 

bestätigen Sie, dass Sie darüber informiert wurden. 

 

6.10. Umweltschutz am LFG 
 
Energiesparprojekt Fifty-Fifty 

 

Unsere Schule nimmt seit Jahren erfolgreich am sogenannten Fifty-Fifty-Projekt der Stadt 

München teil. Das beinhaltet, dass wir für jeden Euro, den wir an Energie (Strom und 

Wärme) und Wasser sparen, 50 Cent ausbezahlt bekommen. Durch verschiedene kleine und 

größere Maßnahmen konnten wir in den letzten Jahren schon einiges an Energie und 

Wasser sparen und dafür Geld einsammeln. Das lässt sich in vielerlei Hinsicht noch 

verbessern, wenn alle im Schulhaus mitmachen und darauf achten, Energie und Wasser nicht 

zu verschwenden! Daher möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder dafür zu sensibilisieren, 

Verantwortung für Umwelt, Klima und Natur zu übernehmen! 

 

Sauberkeit, Mülltrennung und  Sammelboxen 

 

Das trifft auch auf das Thema „Müll” zu. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass unser 

Schulhaus sauber bleibt und Müll in die entsprechenden Behälter geworfen oder noch besser 

ganz vermieden wird. Das mussten wir im letzten Schuljahr immer wieder thematisieren und 

einfordern - gerade in den für alle offenen Bereichen wie z. B. der Pausenhalle! 

Darüberhinaus trennen wir an unserer Schule Papier (blaue Tonnen) vom Restmüll (graue, z. 

T. braune Tonnen). Das klappt leider häufig nicht besonders gut, da viel Restmüll in den 

blauen Eimern landet. In diesem Fall muss der gesamte Inhalt der blauen Eimer als Restmüll 

entsorgt werden. Neben der Tatsache, dass Papier recycelt werden kann und z. B. Zeitungen 

und unser Kopierpapier zum größten Teil aus Altpapier hergestellt werden, spielt hier 

zusätzlich der finanzielle Aspekt eine Rolle: Für die blauen Tonnen muss unsere Schule nicht 

extra zahlen, während die Restmülltonnen Müllgebühren kosten.  

 

Ein weiterer Hinweis gilt Dingen, die ebenfalls nicht in den Restmüll gehören und die 

entweder unschädlich gemacht werden müssen, wieder befüllt werden können oder wertvolle 

Rohstoffe enthalten: Batterien, leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen sowie Handys.  



 

     
 

22 

 

Für erstere stehen weiterhin Sammelboxen im Eingangsbereich unserer Schule bereit. Eine 

grüne Box für Batterien und daneben die sogenannte Druck-and-Collect-Box für 

Tinten- und Tonerkartuschen. Alte, nicht mehr gebrauchte und defekte Handys können 

Sie über Ihre Kinder im Sekretariat oder in der Biologie-Sammlung in U101 bei Frau Meyer 

abgeben.  

 

Umweltteam 

 

Eine kleine Gruppe von Oberstufenschülerinnen und -schülern arbeitet seit einiger Zeit daran, 

Plakate und Info-Material zum Energiesparen und Müll-Entsorgen für die Klassenräume zu 

erstellen. Diese werden im nächsten Schuljahr verteilt und entsprechend vorgestellt. Ein 

großes und herzliches Dankeschön für dieses Engagement und die damit verbundene Arbeit 

an das Umweltteam! 

 

Klassenumweltbeauftragte 

 

Um die Sauberkeit im Haus sowie Energie- und Klima-/Umweltthemen gezielter angehen und 

umsetzen zu können sowie ein größeres Umweltbewusstsein zu schaffen, werden in diesem 

Schuljahr am LFG in den 6.-10. Klassen sogenannte Klassenumweltbeauftragte als 

Ansprechpartner und Vermittler gewählt und als solche „ausgebildet“. Im Oktober wird dazu 

im Ökologischen Bildungszentrum ein Projekttag stattfinden, um schulinterne Themen, aber 

auch darüber hinaus Umwelt- und Klimathemen zu bearbeiten. Nach Bedarf und 

Notwendigkeit werden Treffen der Klassenumweltbeauftragten mit Frau Meyer stattfinden.  

 

Bei Fragen, Anregungen allgemein oder auch Ideen wenden Sie sich bitte an Frau Grill oder 

Frau Meyer (U101), die Umweltbeauftragten unserer Schule! Diese hoffen auf viele aktive 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern sowie volle Sammelboxen! 

Herzlichen Dank im Voraus! 

6.11. DELF-Diplom in Französisch 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (10.- 12. Jgst.) können am LFG das DELF-

Diplom im Fach Französisch erhalten, wenn sie die entsprechende Prüfung (Niveau B1 oder 

B2) erfolgreich ablegen. Das DELF-Diplom ist ein renommiertes, international anerkanntes 

Sprachenzertifikat. Das Niveau B1 ist für gute SchülerInnen der 10. und 11. Jgst. realistisch 

machbar, B2 entspricht dem Abiturniveau und sollte möglichst auch erst in der 12. Jgst. 

abgelegt werden. 

Diese Prüfung ist kostenpflichtig und findet Ende April statt. Eine Anmeldung muss bis Ende 

Januar erfolgen, Fr. Müller bereitet in einem Intensiv-Workshop nach den Weihnachtsferien 

auf die Prüfung vor und gibt Hilfestellung bei der Anmeldung. 

Im Dezember informiert Fr. Müller in den 10. Klassen, der Q11 und Q12 über die 

Modalitäten dieser Prüfung und stellt das Prüfungsformat vor. 
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6.12. Französisch-Vokabeln als Hördateien 
 

Seit dem Schuljahr 14/15 gibt es exklusiv am LFG die Möglichkeit, die Vokabeln zu A plus! 1 

und A plus! 2 als Hördateien herunterzuladen. 

Dafür gibt es zwei Angebote:  

Zum einen ein Download aus dem pädagogischen Netz (findet in der Schule mit der Lehrkraft 

statt):  

Diese Dateien sind mit Hintergrundgeräuschen unterlegt, mit deren Frequenz die 

Gehirnhälften synchronisiert werden, was das Lernen erleichtern kann.  

Zum anderen ein Download von der Homepage (von zu Hause aus möglich): 

Diese Dateien sind nur gesprochen.  

Hier ein paar Anregungen zum Arbeiten mit den Dateien:  

Die Vokabeln sind in der Reihenfolge gesprochen, in der sie im Vokabelteil des Lehrbuches 

erscheinen. Zuerst kommt die deutsche Bedeutung, dann eine kleine Pause, danach das 

französische Wort. Es sind auch die allseits gerne übersehenen gelben Kästen berücksichtigt! 

Vokabeltraining:  

Während der Sprechpause kann das französische Wort laut gesprochen werden bzw. leise 

gedacht werden. Der Schüler überprüft sich selbst, indem er kontrolliert, ob er das Wort in der 

vorhandenen Zeit wiedergeben kann. Ist dies nicht der Fall, gilt: noch einmal anhören, das Wort 

schreiben, und dabei laut aussprechen. Bitte nicht vergessen: Überprüfung der Rechtschreibung im 

Buch (Vokabelteil)! Alle Lernwege benutzen! Die Dateien können auch zur Wiederholung und 

Sicherung der Aussprache genutzt werden (somit kann die Lautschrift auch daheim richtig 

gelesen/gehört werden). 

Da die Dateien jeweils nur zwischen 1 und 3 Minuten lang sind, haben die Schüler z.B. auf 

dem Schulweg, während einer Busfahrt, auf dem Fahrrad, beim Joggen oder einfach beim 

Warten an der Bushaltestelle die Möglichkeit, die Vokabeln zu lernen und zu wiederholen. 

Hier wird das Handy oder der mp3-Player zum Lernhelfer! 

 

6.13. Angebote der Mädchenbeauftragten 

 Aufgabe der Mädchenbeauftragten ist es, vor allem bei Schwierigkeiten, die Mädchen oder 

Frauen  betreffen, Hilfestellung zu geben und diejenigen zu unterstützen, die sich als Mädchen 

oder Frau in bestimmten schulischen oder außerschulischen Situationen benachteiligt fühlen. 

Außerdem soll  sie Informationen über außerschulische Projekte für Mädchen und junge 

Frauen sowie über die Arbeit und Angebote verschiedener Hilfsorganisationen übermitteln. In 

einem Schaukasten in der Aula finden Sie bzw. findet ihr daher Angebote und wichtige 

Telefonnummern/Kontakt-Adressen von Hilfsorganisationen, außerdem aktuelle Flyer im 

Infoständer vor dem Raum E 27. Es wird wahrscheinlich eine Mädchen-Pause geben (Tag und 

Zeit werden noch bekannt gegeben) sowie einzelne Projekte für Mädchen, an denen 
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Schülerinnen teilnehmen können. 

 

 Auf der Website der Schule finden sich unter „Hilfe in Not" wichtige Internetadressen. 

 

 Frau Brunner hat das Amt der Mädchenbeauftragten inne. Kontakt kann in den Pausen 

 aufgenommen werden, per Email: ste.brunner@lfg.muenchen.musin.de bzw. telefonisch unter 

 098/350301-0.  

6.14. Jobben während des Schuljahrs  
 

Für den Fall, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn während des Schuljahres jobbt, bitten wir Sie dafür 
Sorge zu tragen, dass der schulische Erfolg nicht beeinträchtigt wird. Sollten sich schulische 
Veranstaltungen und außerschulische Arbeit überschneiden (Unterrichtsgänge, Schulfahrten 
o.Ä.), haben die schulischen Verpflichtungen grundsätzlich Vorrang. 

 
Besonders möchte ich auf das Verbot der Kinderarbeit hinweisen. Nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz ist die Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, verboten. Genauere Informationen finden Sie in der 
Informationsbroschüre „Jugendarbeitsschutzgesetz“ des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 
 

6.15. Schul-Accessoires 
 
Wie auch auf der Homepage zu finden ist, gibt es zwischenzeitlich eine Reihe von Schul-

Accessoires wie z.B. das LFG-Hausaufgabenheft, den Schul-Aufkleber, das LFG-

Schlüsselband, den LFG-Bleistift käuflich zu erwerben. Preise und Kaufmöglichkeiten können 

Sie der Homepage entnehmen.     

6.16. Schüler-Nachhilfe-Börse 

Frau Ringleben vermittelt bei Bedarf Nachhilfe-Schüler (Schüler helfen Schülern, ca. 10 €/Std.) 
aus höheren Jahrgangsstufen.  
 
Eine Liste wird aus Datenschutzgründen grundsätzlich nicht herausgegeben!!! 

Bei Bedarf einfach eine E-Mail an daniela.ringleben@muenchen.musin.de (Homepage-
Kontakt) schicken. Dabei bitte nicht vergessen anzugeben, für welches Fach und welche 
Klassenstufe eine Nachhilfe benötigt wird.  

Von telefonischen Anfragen bitten wir abzusehen! Im Sekretariat liegt KEINE Liste aus. 

Du möchtest Nachhilfe geben? Dann melde dich bei derselben Mail-Adresse und gib an, in 
welchem Fach du helfen kannst!  
Alternativ kommst du direkt bei Frau Ringleben vorbei und stellst dich vor! 

6.17.  Kulturkick – kostenlose Tickets für Kino, Theater, Poetry Slams etc. 

Das LFG ist jetzt offizieller Kulturkick-Spot. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler der 

Schule, die zwischen 14 und 21 Jahre alt sind, können kostenlos Eintrittskarten für 

Kulturevents bekommen. Was gerade angeboten wird, kann man auf der Kulturkickseite 
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(http://kultur-kick.de/start/events/) ansehen. Es gibt immer zwei Tickets, so dass noch eine 

Freundin oder ein Freund mitkommen kann. 

Das Ganze funktioniert so: Einmalig einen Anmeldebogen (http://kultur-kick.de/ueber-

kultur-kick/anmeldung/ ) ausfüllen, Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen, im 

Sekretariat der Schule stempeln lassen, zu Kulturkick schicken, Clubkarte und Login-Daten 

bekommen -  auf der oben genannten Seite ein Kulturevent aussuchen- viel Spaß! 

 

Einen Anmeldebogen gibt es auch direkt im Schulsekretariat. Bei Fragen können sich die 

Schülerinnen und Schüler auch an Fr. Riechers wenden. 

 

6.18.  Zu Hause die Welt entdecken – Gastfamilie werden 
 
Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) erwartet dieses 

Jahr rund 500 Austauschschülerinnen und –schüler aus über 50 Ländern weltweit, die ein 

Austauschjahr in Deutschland verbringen möchten. Damit ein oder mehrere dieser 

Jugendlichen ein Stück weite Welt an die Schule bringen können, sucht der Verein 

kurzfristig noch nach gastfreundlichen Familien im Einzugsgebiet, die einen Gastschüler für 

drei, sechs oder zehn Monate bei sich aufnehmen möchten.  

 

Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und kommen für ein Schul(halb)jahr nach 

Deutschland. In dieser Zeit besuchen sie regulär die Schule und leben bei ehrenamtlichen 

Gastfamilien, um so Land und Leute ganz persönlich kennenzulernen. Gastfamilien schenken 

den Schülern diese besondere Erfahrung und entdecken im Gegenzug eine neue Kultur in den 

eigenen vier Wänden. Sie bereichern ihr Familienleben um ein weiteres Familienmitglied und 

schließen internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Ein Jahr als 

Gastfamilie fördert zudem die interkulturelle Kompetenz der ganzen Familie – auch die 

der eigenen Kinder. 

 

Ein Unterhaltungsprogramm oder besonderer Luxus werden nicht erwartet, am meisten zählt 

die herzliche Aufnahme der Jugendlichen. YFU bereitet die Schüler und Familien auf das 

gemeinsame Jahr vor und steht ihnen auch währenddessen mit persönlicher Betreuung vor 

Ort zur Seite. Natürlich sind auch alleinerziehende und beruflich sehr engagierte Eltern als 

Gastfamilien bei YFU willkommen. 

 

Interessierte Eltern können sich direkt bei YFU melden: Teefonisch unter 0402270002-778 

oder per Mail an gastfamilien@yfu.de. 

 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.yfu.de/gastfamilien.  

 

6.19. Kiosk-App „Schule in Bayern“ 

 

Mobile Endgeräte dienen neben der Kommunikation auch der Information. Um diesen 

Informationskanal zu nutzen, sind ab sofort ausgewählte Publikationen des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zusätzlich in der Kiosk-App „Schule in Bayern“ 

abrufbar. Hier finden Sie unter anderem die Broschüre „Die Oberstufe des Gymnasiums in 

Bayern“. Die App wird in den gängigen Appstores von Amazon, Apple und Google 

gebührenfrei zur Verfügung gestellt.  

 

http://kultur-kick.de/start/events/
http://kultur-kick.de/ueber-kultur-kick/anmeldung/
http://kultur-kick.de/ueber-kultur-kick/anmeldung/
mailto:gastfamilien@yfu.de
http://www.yfu.de/gastfamilien
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Darüber hinaus befindet sich der neue Fächerwahl-Assistent auf der Webseite 

www.oberstufenplaner. Bayern.de aktuell in der Testphase und wird den Schülerinnen und 

Schülern ab dem nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.  

 

6.20.  Münchner Elternabend Medien 

 

Der dritte Münchner Elternabend Medien findet am 15. Oktober 2018 von 17:30 bis 

20:30 Uhr in der Kongresshalle in der Alten Messe (Theresienhöhe 15, 80339 München) 

statt. In Vorträgen, Workshops und an Infoständen werden den Eltern, Lehr- und 

Erziehungskräften Inputs und Tipps rund um das Thema zeitgemäße Medienerziehung 

näher gebracht. 

Besonders im Fokus stehen dieses Jahr: 

 Aktuelle Digital-Trends: Chancen und Auswirkungen auf die Kinder 

 Medien in der Familie: Zeitgemäße Regeln und Einstellungen der mobilen Geräte 

 Kreativ-Impulse für Zuhause: Gemeinsames Erleben und Gestalten der digitalen 

Umwelt 

Den ganzen Abend lang können sich auch die anwesenden Kinder an Kreativ-Stationen vor 

Ort austoben und die Medienwelten von ihrer aktiven und kreativen Seite gemeinsam 

kennenlernen. 

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.pi-muenchen.de/Elternabend. Auf dieser 

Seite sind auch noch detaillierte Informationen zu finden. 

 
7. Elternbeirat und Förderverein 

 
7.1. Elternbeirat 

 
Zu Beginn des  Schuljahres 17/18 wurde der Elternbeirat neu gewählt. Die nächste Wahl 
findet zu Beginn des Schuljahrs 19/20 statt. Interessierte Eltern, die sich schon jetzt im 
Elternbeirat engagieren wollen, können sich an den Vorsitzenden des Elternbeirats, Herrn 
Güven Kivran, wenden. Den Aufgabenbereich des Elternbeirats finden Sie in der neuen 
Bayerischen Schulordnung (BaySchO § 15) unter folgendem Link:  
http://km.bayern.de/ministerium/recht.html 
 

7.2. Klassenelternsprecher/innen 
 
Im Rahmen der Elternvertretung können auch am Gymnasium auf Antrag des Elternbeirats 

Klassenelternsprecher/innen gewählt werden (BaySchO § 13). Der Elternbeirat am LFG und 

die Schulleitung unterstützen dies unbedingt, um somit einen möglichst engen Kontakt zu den 

Klassen und einen direkten Ansprechpartner zu haben sowie eine möglichst breite 

Elternschaft an der Elternvertretung zu beteiligen. Die Klassenelternsprecher werden auf den 

Klassenelternversammlungen im 1. Schulhalbjahr für die Dauer eines Jahres gewählt. Der 

Elternbeirat und die Schulleitung bitten Sie, sich an der Wahl aktiv als Wähler und passiv als 

Kandidat zu beteiligen. 

7.3. Förderkreis  
 
Die Schulleitung möchte wie jedes Jahr die Gelegenheit nutzen, sich beim Förderkreis des 
LFG für die Unterstützung in diesem Schuljahr zu bedanken. Vieles, wie z. B. die individuelle 
Förderung begabter Schülerinnen und Schüler, die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, 
die Unterstützung von Projekten und Wettbewerben konnte nur mit Hilfe des Förderkreises 
realisiert werden. In Zeiten der knappen öffentlichen Kassen kann eine Schule 

http://www.oberstufenplaner/
http://km.bayern.de/ministerium/recht.html
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außerordentliche Aktivitäten und Anschaffungen für ihre Schülerinnen und Schüler nur mit 
privater Hilfe finanzieren. Ohne die Unterstützung des Förderkreises wäre vieles nicht möglich 
gewesen. 

Der Förderkreis sieht sich aber nicht nur als Geldgeber, sondern auch als Kontaktstelle für 
alle, die dem LFG nahe stehen. Das alljährliche Generationentreffen am ersten Freitag im Juli 
ist ein herausragendes Beispiel für die Traditionspflege. Auch in diesem Jahr war dieses Fest 
ein großer Erfolg. Wenn Sie mehr über den Förderkreis wissen wollen, können Sie sich auf 
seiner Homepage unter www.lfg.de informieren.  

Viele von Ihnen sind beruflich und privat sehr stark gebunden, so dass kaum Zeit bleibt für 
ein Engagement im Elternbeirat. Sie wollen aber trotzdem die Schule Ihrer Kinder 
unterstützen. Eine Mitgliedschaft im Förderkreis gibt Ihnen eine Möglichkeit dazu. Eine 
Beitrittserklärung zum Förderkreis finden Sie auf dessen Homepage unter der Rubrik „Wir“: 
www.lfg.de . 

7.4. Info-Portal www.elternmitwirkung.bayern 
 
Eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule ist für 

jede Schule wichtig und verlangt von allen Beteiligten großes Engagement. Die 

Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei besonders wertvoll und keinesfalls 

selbstverständlich. Neben der Mitwirkung als Klassenelternsprecher oder Elternbeiräte  gibt 

es viele Tätigkeitsfelder, auf denen sich Eltern an der Schule verantwortungsvoll einbringen 

können.  

 

Für alle, die sich über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, über rechtliche Themen und 

das bayerische Schulsystem im Allgemeinen informieren wollen, gibt es nun das neue Info-

Portal „ElternMitWirkung“ (www.elternmitwirkung.bayern). In Zusammenarbeit mit einem 

Expertenkreis aus Elternvertretern, Vertretern von Elternverbänden, Lehrkräften und 

Schulleitern hat die Stiftung Bildungspakt Bayern eine attraktive Website entwickelt. Sie bietet 

eine Vielzahl innovativer Formate, wie Erklärvideos mit Untertiteln in acht verschiedenen 

Sprachen, interaktive schulartspezifische Graphiken oder Themenkarten mit Good-Practice-

Beispielen aus verschiedenen Schulen. Beim Aufbau des Portals wurde darauf geachtet, 

sowohl Eltern mit Vorwissen und gezieltem Informationsbedarf als auch Neulingen auf dem 

Gebiet der Elternmitwirkung passgenaue Angebote in einer schlüssigen Navigation 

anzubieten.  

 
7.5. Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

 
Der Elternintegrationskurs ist ein Angebot für Mütter und Väter, die Deutsch lernen wollen 

und mehr über Erziehung, Bildung und Ausbildung ihrer Kinder erfahren möchten. Er besteht 

aus einem Sprachkurs mit 900 Unterrichtsstunden und einem Orientierungskurs mit 60 

Unterrichtsstunden. Während des Kurses wird bei Bedarf eine Kinderbetreuung angeboten.  

 

Für weitere Auskünfte und Informationen wenden Sie sich an das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, Bürgerservice, 90343 Nürnberg, Telefon: 0911-9436390,  E-Mail:  

info.buerger@bamf.bund.de, Internet: www.bamf.de/elternintegrationskurs 

 

 

 

 

http://www.lfg.de/
http://www.lfg.de/
http://www.elternmitwirkung.bayern/
mailto:info.buerger@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/elternintegrationskurs
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8. Organisation und Verwaltung des Schulalltags 
 

8.1. Telefonnummern und E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten 
 
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder während der Unterrichtszeit erkranken und nach 

Hause geschickt werden müssen. In einem solchen Fall ist die Schule verpflichtet, bei 

Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 – 8 die Erziehungsberechtigten zu 

informieren. Da in vielen Familien beide Eltern berufstätig sind und oft niemand zu Hause 

anzutreffen ist, müssen wir Sie bitten, uns wenn möglich außer Ihrer Privatnummer möglichst 

mehrere weitere Telefonnummern anzugeben, damit wir jemanden im Krankheitsfalle 

erreichen können, der sich um Ihr Kind kümmern kann. Ansonsten ist die Schule 

gezwungen, den Notarzt oder einen Krankenwagen zu rufen, da wir ein erkranktes 

Kind nicht über einen längeren Zeitraum in der Schule behalten dürfen. Eine 

Erstversorgung erfolgt wie bisher durch unseren bewährten Schulsanitätsdienst. 

 

Da die Schule beabsichtigt allgemeine Schreiben der Schule in Zukunft elektronisch zu 

versenden, benötigen wir eine aktuelle E-Mail-Adresse, unter der Sie, die Eltern, sicher zu 

erreichen sind. Deshalb bitten wir Sie, auf dem Rücklaufzettel eine aktuelle E-Mail-Adresse 

anzugeben. 

 

Und nun noch eine Bitte in eigener Sache: Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Adresse oder 

Telefonnummer umgehend mit, damit wir Sie jederzeit erreichen können. 

 

8.2. Beurlaubungen 
 
Anträge auf Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern (auch von einzelnen 

Unterrichtsstunden) sind grundsätzlich schriftlich von den Erziehungsberechtigten zu stellen. 

Sie sind so rechtzeitig, d.h. in der Regel eine Woche vorher, im Direktorat bei Fr. Peters, Zi. E 

08 einzureichen, dass u. U. erforderliche Rückfragen bei der Entscheidung berücksichtigt 

werden können. 

Die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern kann nur aufgrund wichtiger persönlicher 

Gründe erfolgen. 

Als wichtige persönliche Gründe gelten insbesondere Eheschließungen, Jubiläen und 

Todesfälle in der Familie, Wohnungswechsel, unaufschiebbare Arzttermine/Behördengänge. 

Die Schule weist aber entschieden darauf hin, dass Reise- und Urlaubstermine der 

Erziehungsberechtigten nicht als wichtiger persönlicher Grund in diesem Sinne 

gelten. 

8.3. Entschuldigungen bei Erkrankungen der Schülerinnen und Schüler  
 

8.3.1.  Generell 
 

Die Schule ist unverzüglich bei Erkrankung einer Schülerin oder eines Schülers noch am 

selben Tag telefonisch oder per Fax zu informieren.  Bei Wiedererscheinen in der Schule bzw. 

innerhalb von zwei Tagen nach Erkrankung ist durch einen Erziehungsberechtigten eine 

schriftliche Mitteilung vorzulegen. Ärztliche Bescheinigungen oder Atteste allein reichen nicht 

aus (der Arzt ist kein Erziehungsberechtigter!). Aus Sicherheitsgründen muss die 

Krankmeldung morgens vor Unterrichtsbeginn die Schule erreichen.  
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Bei Nichtbefolgung dieser Regelung wird die Abwesenheit des Schülers/der Schülerin als 

unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht gewertet mit allen damit verbundenen 

Konsequenzen: z.B. Ordnungsmaßnahmen, Benotung von angekündigten 

Leistungsnachweisen mit der Note 6. 

Ab der 10. Klasse können angekündigte Leistungserhebungen (Schulaufgaben, Kurzarbeiten, 

Präsentationen und Referate) nur noch mit einer ärztlichen Bescheinigung entschuldigt 

werden. Sollte diese nicht innerhalb von zehn Kalendertagen vorliegen, gilt das Versäumnis 

mit allen Konsequenzen als unentschuldigt. 

Schülerinnen und Schüler kommen häufig nur zu großen Leistungsnachweisen oder lassen sich 

nach großen Leistungsnachweisen mit der Begründung, sie seien krank, befreien. Die Schule 

duldet dies nicht, da es eine unlautere Vorteilsnahme gegenüber den Mitschülern darstellt. 

Hierzu stellt die Schulleitung fest: Entweder ist man krank, dann kann man eine Prüfung nicht 

schreiben, oder man ist gesund, dann kann man auch dem Unterricht folgen. Da es sich in den 

seltensten Fällen um Spontanerkrankungen handelt, werden Befreiungsanträge nach 

Prüfungen grundsätzlich erst nach Rückruf zuhause genehmigt. Sollte eine Schülerin oder ein 

Schüler mit der Entschuldigung, sie oder er sei krank, erst zu einer Prüfung in einer späteren 

Stunde kommen, verlangt die Schule eine ärztliche Bestätigung der Erkrankung und 

Genesung. Sollte diese nicht vorgelegt werden können, werden die Schülerinnen und Schüler 

aus Fürsorgepflicht nach Hause geschickt. 

8.3.2. Qualifizierungsphase 
 

Die Schülerinnen und Schüler sind zur pünktlichen und regelmäßigen Teilnahme am 

Unterricht und an weiteren schulischen Veranstaltungen verpflichtet. 

 

Bei Erkrankung ist die Schule unmittelbar, d.h. noch am selben Tag, zu benachrichtigen (§ 20 

BaySchO). Falls die Krankmeldung telefonisch erfolgt (Telefon 089/35030117 

Anrufbeantworter), ist eine schriftliche Entschuldigung über die Dauer der Erkrankung 

innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. Bei Erkrankung während der Unterrichtszeit ist 

auch bei volljährigen Schülern/innen eine Befreiung nötig, die man wie bisher im Sekretariat 

abholt und von der Lehrkraft der nächsten Unterrichtsstunde abzeichnen lässt. 

 

Bei einer vorhersehbaren Abwesenheit (z.B. Hochzeit, Beerdigung) ist rechtzeitig eine 

Beurlaubung bei Frau Peters zu beantragen. 

Häufiges Zu-Spät-Kommen kann Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen. Unabhängig von 

der Volljährigkeit hat jede/r Schüler/in die Pflicht, pünktlich im Unterricht zu erscheinen. Bei 

Fehlverhalten kann eine 0. Stunde oder nachmittägliche Nacharbeit angeordnet werden.  

 

Versäumnisse von angesagten Lernzielkontrollen (Klausuren, Kurzarbeiten, Referaten u.Ä.) 

müssen mit ärztlicher Bescheinigung entschuldigt werden, ansonsten wird die Note 6 bzw. 0 

Punkte erteilt (§ 26 (4) GSO). Die ärztliche Bescheinigung ist innerhalb von zehn 

Wochentagen vorzulegen. Zu der Frist zählen auch Ferienzeiten! Können infolge häufiger 

Abwesenheit nicht genügend kleine Leistungsnachweise erhoben werden, kann die Kursleitung 

eine Ersatzprüfung ansetzen (§ 27 GSO). Diese Prüfung kann sich in jedem Fach einmal im 

Halbjahr über den gesamten bis dahin behandelten Stoff erstrecken. 
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Pro Halbjahr werden Entschuldigungen durch die Schülerinnen und Schüler bei bis zu vier 

Krankheitsfällen (soweit sie im Einzelfall zehn Tage nicht überschreiten) ohne ärztliches Attest 

akzeptiert. Es spielt dabei keine Rolle, wie lange die einzelne Erkrankung dauert. Bei 

Überschreiten der Vorgabe erteilt die Kollegstufenbetreuung nach Rücksprache mit der 

Schülerin bzw. dem Schüler Attestpflicht. 

 

Grundsätzlich gelten für Atteste folgende Regelungen: 

 

Ein Attest muss eindeutig adressiert sein und seinen Zweck nennen, d.h. eine Auskunft über 

eine generelle oder eingeschränkte Schul- bzw. Prüfungsfähigkeit geben. Eine Offenlegung 

einer Erkrankung hat in einem Schulattest nicht zu erfolgen. Atteste sollen i.d.R. nicht auf eine 

vor der Inanspruchnahme des Arztes liegende Zeit ausgestellt sein. Eine Rückdatierung ist nur 

ausnahmsweise und längstens nur bis zu zwei Tage zulässig. Bei Abiturprüfungen können nur 

Atteste, die am Prüfungstag selbst ausgestellt sind und die Prüfungsunfähigkeit bescheinigen, 

anerkannt werden. Die Schule hat die Aufgabe, Atteste auf ihre Plausibilität zu prüfen (z.B. 

sind Atteste eines Arztes aus Nürnberg nicht zu akzeptieren, es sei denn, der Erkrankte macht 

besondere Gründe wie z.B. den Besuch bei einem Spezialisten geltend, bzw. ist zu prüfen, ob 

der Arzt den Patienten überhaupt gesehen hat). 

 

Grundsätzlich stellt jede nicht bzw. nicht hinreichend entschuldigte Absenz einen Verstoß 

gegen die Schulordnung dar; die Schule ist gehalten, mit den ihr zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen (z.B. Verweis o.Ä.) auf einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbesuch hinzuwirken. 

Bei anhaltender Nichtbeachtung der Anwesenheitspflicht muss mit Androhung der Entlassung 

bzw. Entlassung (unter Einschaltung des Disziplinarausschusses) gerechnet werden. 

8.4. Zu-Spät-Kommen am LFG  
 
Bei einem Zu-Spät-Kommen benötigt die Schülerin/der Schüler der Klassen 5 bis 10 eine 

Entschuldigung der Eltern. Schülerinnen und Schüler, die häufig (mehr als zwei Mal in einem 

Zeitraum von sechs Wochen) zu spät kommen, werden von der pädagogischen Betreuerin der 

Unterstufe, Frau Splittgerber, bzw. in der Mittelstufe von den Klassenleitungen schriftlich zu 

einer Nacharbeit „eingeladen“. 

8.5. Nachtermine bei großen Leistungsnachweisen 
 
Nachtermine in den Klassen 10 mit 12 werden nur gewährt, wenn mit der fristgerechten 
Entschuldigung eine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Nachträglich ausgestellte ärztliche 
Bescheinigungen sind nicht gültig.  

 
Generell gilt für alle Schülerinnen und Schüler: Nachtermine werden von den Fachlehrkräften 
in der Regel außerhalb der Unterrichtszeit angesetzt. Dies kann auch ein Freitagnachmittag 
oder ein Samstag sein. 
 

8.6. Mobiltelefone und digitale Speichermedien 
 
Im Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) Art. 56 Abs. 5 ist im 
Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten der Schülerinnen und Schüler geregelt, dass 
auf dem gesamten Schulgelände Mobilfunktelefone sowie sonstige digitale Speichermedien 
ausgeschaltet sein müssen, sofern sie nicht Unterrichtszwecken dienen. Diese Geräte dürfen 
nur in dringenden Fällen mit der Erlaubnis einer Lehrkraft im Schulbereich benutzt werden. 
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Selbstverständlich ist auch das Laden von Handys sowie anderer elektronischen 
Speichermedien aus dem Stromnetz der Schule nicht zulässig. 
Wir beobachten zunehmend, dass Schülerinnen und Schüler mit Playstations o.Ä. ihre Pausen 
verbringen. Auch diese fallen unter oben genanntes Gesetz und dürfen in der Schule – auch in 
Pausen – nicht benützt werden. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder keine solchen 
Gegenstände mit in die Schule nehmen. Sie erleichtern uns damit wesentlich die pädagogische 
Arbeit. 
Auf der Grundlage des genannten Artikels haben Lehrkräfte die rechtliche Möglichkeit, bei 
Zuwiderhandlung ein Handy oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend 
einzubehalten. Sollte der begründete Verdacht bestehen, dass auf Schülerhandys Gewaltvideos, 
pornographische oder andere menschenverachtende Darstellungen ausgetauscht oder 
angeschaut werden, ist die Schule verpflichtet, die Polizei zu verständigen.  
 
Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase dürfen im Unterricht unter bestimmten 
Auflagen, die in der Hausordnung festgelegt sind, Laptops oder Tablets benutzen.  

 
Im letzten Schuljahr sind vermehrt Fälle des Unterschleifs aufgetreten, bei denen 

internetfähige Mobiltelefone verwendet wurden. Sollte während einer Prüfung bei einer 

Schülerin/einem Schüler ein derartiges Gerät sichergestellt werden, wird dies mit allen 

Konsequenzen als Unterschleif gem. § 57 (1) GSO bewertet. 

8.7.  Klassenfotos und Fotos von Schulveranstaltungen auf der Homepage des LFG 
 
Der Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule kommt eine große Bedeutung zu. Wir möchten auf 

vielfältige Weise unsere Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie an unserer Schule 

interessierte Personen über unserer Aktivitäten, Schwerpunkte und Zielsetzungen informieren. 

Auf unserer Homepage sollen die Schülerinnen, Schüler und Sie sich Fotos von 

Veranstaltungen oder Projekten anschauen und sich über das reichhaltige Schulleben 

informieren können. Dazu werden immer wieder Berichte und Fotos über 

Schulveranstaltungen veröffentlicht, beispielsweise von Theateraufführungen, Projekttagen 

oder Schulfesten. 

 

Fotos von Schülerinnen und Schülern, die auf der Homepage einer Schule erscheinen, 

bedürfen der Genehmigung der Erziehungsberechtigten. Es werden nur der Vorname und 

eventuell die Klasse veröffentlicht, keine Nachnamen. Wir bitten Sie daher um Ihr 

Einverständnis, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn im Schuljahr 2018/19 bei folgenden 

Veranstaltungen (Sommer- und Winterkonzert, Sommerfest) fotografiert werden darf und dass 

diese Fotos auf unserer Schulhomepage (unter http://www.lfg.musin.de) veröffentlicht 

werden dürfen. Bei allen weiteren Veranstaltungen werden wir Ihr Einverständnis gesondert 

einholen. Für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit bedanken wir uns bereits ganz 

herzlich im Voraus. 

 

Sie erklären sich mit Abgabe des Rücklaufzettels des 1. Schulbriefs einverstanden mit der 

Veröffentlichung von Klassenfotos und Fotos von Schulveranstaltungen des LFG. Sollten Sie 

der Verwendung für dieses Schuljahr widersprechen, bitten wir Sie um die Abgabe eines 

Widerrufs innerhalb von zwei Wochen entweder in elektronischer Form (Foto oder Scan des 

Widerrufs) an daniela.ringleben@muenchen.musin.de oder direkt schriftlich in der Schule (zu 

Händen von Frau Ringleben). 

 

 

http://www.lfg.musin.de/
mailto:daniela.ringleben@muenchen.musin.de
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8.8. Rauchverbot 
 

In der Schule gilt ein absolutes Rauchverbot. Generell ist auch das Rauchen in der 

Öffentlichkeit für Minderjährige untersagt. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf diese Gesetzeslage 

hin. Mit dem Verbot allein wird das Problem nicht zu lösen sein, dass wieder zunehmend 

mehr Schülerinnen und Schüler rauchen und diese immer jünger werden. Rauchprävention 

kann nur dann wirken, wenn das Elternhaus die Schule unterstützt. Seien Sie Ihren Kindern 

ein Vorbild, sprechen Sie mit ihnen über die Gefahren des Rauchens und machen Sie ihnen 

den Rücken stark, auf das Rauchen zu verzichten. Das Verbot gilt auch für alle Formen von 

E-Shishas und E-Zigaretten. 

8.9. Schüler-Schließfächer 
 
Es stehen ausreichend Schließfachschränke zur Verfügung. Anträge für ein Schließfach sowie 

Tausch-Formulare sind im Sekretariat erhältlich. Da die Schule in die Organisation und 

Verwaltung der Schließfachschränke nicht eingebunden ist, bitten wir Sie, Anfragen 

ausschließlich an die Leasing-Firma „Astra“ zu stellen. 

8.10.  Öffnungszeiten des Sekretariats für Schülerinnen und Schüler 
 
Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Sekretariat für Schülerinnen und 

Schüler nur in den Pausen geöffnet ist. 

8.11. Behandlung von Schulbüchern und sonstigem schulischem Eigentum 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 10 bestätigen bei der Bücherausgabe durch ihre 

Unterschrift den Erhalt ihrer Schulbücher. Sie verpflichten sich damit, diese Bücher am 

Schuljahresende wieder ordnungsgemäß zurückzugeben. Die Bücher sind in jedem Fall 

einzubinden. Das erhöht den Gebrauchswert eines Buchs erheblich und schützt vor 

manchen Beschädigungen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler muss seinen bzw. ihren Namen so in das gestempelte Feld 

eintragen, dass er oder sie eindeutig als Besitzer des Buches ermittelt werden kann. Nach 

einem Verlust wieder aufgefundene Bücher können so zugeordnet werden und es ist 

nachprüfbar, ob ein Buch tatsächlich abgegeben worden ist oder nicht. 

Bücher, die von der Schule zur Verfügung gestellt werden, sind vor der Ausgabe auf ihren 

Erhaltungszustand geprüft worden. Sollte dennoch ein beschädigtes Buch ausgegeben worden 

sein, bitten Sie die Fachlehrkraft, den Schaden im Buch zu bestätigen. Für Bücher, die am 

Ende des Schuljahres über das normale Maß hinaus abgenützt sind oder verloren wurden, 

muss je nach Grad der Beschädigung entweder durch ein neues / gebrauchtes gut 

erhaltenes Buch oder durch einen im Einzelfall festzustellenden Geldbetrag Ersatz 

geleistet werden.  

 

Aus gegebenem Anlass weist die Schule ausdrücklich darauf hin, dass mit der Ausgabe der 

Schulbücher die Verantwortung für die Bücher an die Schülerinnen und Schüler übergeht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Bücher in der Schule, z.B. im Klassenzimmer, aufbewahrt 

werden. 
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Die Schule bemüht sich, das Haus und die Einrichtung in einem ordentlichen und 

ansehnlichen Zustand zu erhalten. Mit Bestürzung beobachten wir, dass Gedankenlosigkeit 

und Vandalismus immer weiter um sich greifen. Weisen Sie bitte Ihre Kinder darauf hin, mit 

schulischem Mobiliar und Eigentum pfleglich umzugehen. Es ist nicht tragbar und auch nicht 

einsichtig, dass Klassenzimmer, die in einem extrem verschmutzten Zustand hinterlassen 

werden, von den Reinigungsfirmen für viel Geld gesäubert werden. Hier ist besonders das 

Verschmieren der Fußböden, Tische und Stühle sowie das Zurücklassen von Müll zu nennen. 

In der Schule wird der Papiermüll vom Restmüll sorgfältig getrennt, damit können wir 

erhebliche Kosten einsparen. Wir weisen bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf hin, 

dass laut Hausordnung das Kauen von Kaugummi verboten ist. Die Schule wird bei 

groben Verunreinigungen die Kinder auffordern, die betroffenen Räume nach Unterrichtsende 

zu reinigen. Ich hoffe, dass Sie, auch aus pädagogischen Gründen, für diese Maßnahme 

Verständnis haben. Für mutwillig verursachte Schäden werden wir die Verursacher zur 

Rechenschaft ziehen. 

 
8.12. Materialgeld Kunst 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen qualitativ hochwertiges Mal- und Zeichenpapier von 
der Schule gestellt. Es entstehen dafür Materialkosten von 2 - 5 Euro pro Schüler, die im 
Laufe des Schuljahres von den Kunstlehrkräften eingesammelt werden. Alle Schülerinnen und 
Schüler haben ein Skizzenbuch mit integriertem Schnellhefter zu führen, welches über 
mehrere Jahrgangsstufen hinweg genutzt werden soll. In den 5. Klassen erfolgt eine 
Sammelbestellung über die Fachschaft Kunst (Kosten 6 €). Die Organisation obliegt den 
Kunstlehrkräften. 

8.13. Mittagsversorgung 
 
Grundsätzlich können sich alle Schülerinnen und Schüler bei der Mittagsversorgung anmelden. 
Anmeldeformulare gibt es im Sekretariat. 
Das Mittagessen wird von Lehrkräften beaufsichtigt. Diese halten die Kinder an, gesittet und 
anständig zu essen. Sie können aber nicht überall sein. Es sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass die Kinder sich bei Tisch zu benehmen wissen, nach dem Essen ihr Geschirr wieder 
zurückräumen und ihren Platz sauber verlassen. Das Zusammenleben in der Schule verlangt, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf noch einmal 
ausdrücklich hin. 
 
Freiwilliger Mittagessenszuschuss der LHM für Schulkinder in „sonstiger Notlage“ 

Nach der früheren Förderung Mittagessen erhielten auch solche Kinder die Förderung, die 

sich in einer „sonstigen Notlage“ befanden. Diese Kinder werden aber vom Bildungs- und 

Teilhabepaket nicht berücksichtigt. Der Stadtrat der LHM München hat entschieden, hier 

einen freiwilligen Zuschuss zu leisten. 

Als Kinder in „sonstiger Notlage“ gelten diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren 

Erziehungsberechtigte sich in einem den übrigen Fördergründen (SGB II-/SGB XII-

/Wohngeld- oder Kinderzuschlag-Bezug) vergleichbaren finanziellen Engpass befinden. Auf 

die Festlegung einer starren Einkommensgrenze wird dabei bewusst verzichtet. Die Gründe 

für die finanzielle Bedürftigkeit können vielschichtig sein, z.B. durch Verschuldung oder 

infolge des kürzlichen Todes des Haupternährers der Familie, Alleinerziehung usw. 

Antragsformulare sind im Sekretariat erhältlich. Die Eltern haben nachvollziehbare Gründe für 

die finanzielle Bedürftigkeit anzugeben und nachzuweisen. 
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8.14. Anschaffung von Atlanten und Formelsammlungen 
 
Unter bestimmten Umständen können Eltern von der Pflicht befreit sein, die Atlanten für den 

Geographieunterricht und Formelsammlungen für den Mathematik- und Physikunterricht zu 

beschaffen. Eine Befreiung ist möglich bei Bezug von Kindergeld oder vergleichbaren 

Leistungen für drei oder mehr Kinder ab dem dritten Kind und beginnt mit dem jüngsten der 

drei Kinder. Anträge sind unter Nachweis der entsprechenden Belege bei der Schulleitung 

einzureichen. Die Antragsformulare sind im Sekretariat erhältlich. 

8.15. Kosten für Unterrichtsmaterialien 
 

Pflichtgemäß informiert Sie die Schule über die voraussichtlichen Kosten, die von Ihnen im 
Laufe des Schuljahrs für Unterrichtsmittel zu tragen sind (Anlage 4). 
 

8.16. Ehrenamtliches Engagement in der Bibliothek des LFG  

Jedes Jahr werden viele Bücher, Zeitschriften, Hörbücher u.a. Medien (DVDs, CD-ROMs) 

von den Fachbetreuungen aller Unterrichtsfächer gekauft. Ganz besonders unsere 

Jugendbuch-Abteilung wächst und wächst... Die Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Lesefreude der Schülerinnen und Schüler anhaltend zu fördern - im letzten Schuljahr haben 

wir ganz speziell die Jungen mit Literatur unterstützt. 

Die Bibliothek trägt einen wichtigen Teil zur Leseförderung an unserer Ganztagesschule bei. 

Sie ist ein schöner Ort, an den sich viele Schülerinnen und Schüler gerne zurückziehen, um in 

der ruhigen Atmosphäre lesen, lernen und schmökern zu können. 

In unserer großen Bibliothek gibt es täglich viel zu tun: Schülerinnen und Schüler müssen in 

den Pausen beaufsichtigt werden, Bücher eingebunden und ausleihfertig gemacht, Regale neu 

sortiert  und Tische und PC-Arbeitsplätze gereinigt werden. 

Für alle diese Tätigkeiten suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

einmal pro Woche für einige Stunden mit anpacken. 

Lieben Sie Bücher und haben Sie Zeit? Kennen Sie jemanden in Ihrem Familien- und 

Bekanntenkreis? Wir freuen uns auch über Pensionäre, die sich für einen guten Zweck 

engagieren möchten. Es wäre schön, für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler einen 

„Vorlese-Paten“ zu haben... 

Vorkenntnisse, um in unserem Team mitzumachen, sind nicht nötig.  Kommen Sie einfach 

mit Ihrer Bücherbegeisterung zu uns - wir freuen uns über jede helfende Hand! 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie bitte die Bibliotheksleiterin Frau Heidrun Thiel unter der 

Tel.Nr.: 350 301 24, Montag - Donnerstag von 9.00 - 14.00 Uhr  oder Freitag, 9.00 – 13.00 

Uhr an.  
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Grundsätze der Beaufsichtigung gemäß § 38 GSO  

 

Grundsätzliches: 

 

 
 
 

¶ Im Sinne einer präventiven Aufsichtsführung sind die Schülerinnen und Schüler 
jährlich durch die Klassenleitungen auf die wesentlichen Gebote und Verbote an der 
Schule hinzuweisen. 

¶ Alle Lehrkräfte haben während ihrer Anwesenheit auf dem Schulgelände eine aktive 
Aufsichtsführung zu leisten, d.h. die Gebote und Verbote sind zu kontrollieren und 
Verstöße zu ahnden. 

¶ Die Lehrkräfte haben eine kontinuierlich empfundene Aufsichtsführung zu 
gewährleisten, d.h. die Schülerinnen und Schüler müssen sich ununterbrochen 
beaufsichtigt fühlen und haben jederzeit mit einer Kontrolle zu rechnen. 

 

Spezielles: 

¶ Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 10 dürfen während der 
Unterrichtszeit und in den Vormittagspausen das Schulgelände nicht verlassen, es 
sei denn, es findet der Unterricht außerhalb des Schulgeländes statt.  

¶ Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 – 12 dürfen während unterrichtsfreier 
Zeiten das Schulgelände verlassen. Außerhalb des Schulgeländes findet keine 
Beaufsichtigung dieser Schülerinnen und Schüler statt. 

¶ Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7 dürfen während der Mittagspause das 
Schulgelände nicht verlassen.  

¶ Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 - 10 dürfen während der Mittagspause das 
Schulgelände verlassen. Für Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen kann auf Antrag 
der Eltern der Ausgang untersagt werden.  

 

06.08.18/FLA 

 

 

§ 22 BaySchO  

Beaufsichtigung  

(1)  1Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf die Zeit, in der die 

Schülerinnen und Schüler am Unterricht oder an sonstigen 

Schulveranstaltungen teilnehmen, einschließlich einer angemessenen Zeit vor 

Beginn und nach Beendigung des Unterrichts oder der  Schulveranstaltungen.  

(2)  1Der Umfang der Aufsichtspflicht richtet sich nach der geistigen und 

charakterlichen Reife der zu beaufsichtigenden Schülerinnen und Schüler. 

3Schülerinnen und Schülern kann gestattet werden, während der 

unterrichtsfreien Zeit die S chulanlage zu verlassen.  

4Die Grundsätze stimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter mit dem Schulforum 

ab.  
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Aufgabenkonzept des LFG auf der Grundlage von § 28 BaySchO   

Hausaufgaben bzw. Übungsaufgaben (im Folgenden Aufgaben genannt) sind Bestandteil der schulischen Arbeit 

und die Erledigung der Aufgaben gehört zu den schulischen Pflichten aller Schülerinnen und Schüler.  

In den Klassen 5 und 6 wird in den Kernfächern zugunsten von differenzierten Übungsaufgaben, die auch in den 

Stunden des Grünen Bandes und in der Lernzeit des Gelben Bandes erledigt werden können, auf Hausaufgaben 

verzichtet.  

In den Jahrgangsstufen 7 – 12 können in allen Fächern Hausaufgaben gegeben werden. 

Es gibt schriftliche und mündliche Aufgaben. In allen Unterrichtsfächern können solche in angemessener Art 

und Weise gestellt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 10 führen ein geeignetes Aufgabenheft. Sie  sind verpflichtet, die 

Aufgaben für den Tag in das Heft einzutragen, für den sie zu erledigen sind. 

Die Erziehungsberechtigten haben die Pflicht, entsprechend der Reife der Kinder die Erledigung der Aufgaben 

zu kontrollieren.  Darunter ist nicht die inhaltliche Überprüfung der Aufgaben zu verstehen, sondern die 

Kontrolle von Form und Vollständigkeit. 

Die Aufgaben werden von den Lehrkräften zumindest in Stichproben auf den Inhalt hin überprüft. Sollten 

Schülerinnen und Schüler Aufgaben nicht oder nur unzureichend erledigen, informieren die Lehrkräfte in 

angemessener Weise zeitnah die Erziehungsberechtigten. 

Eine gute sinnvolle Aufgabe dient der Einübung des Lehrstoffs und fördert die Eigentätigkeit der Schülerinnen 

und Schüler.  

Die Lehrkräfte berücksichtigen bei der Stellung der Aufgaben die zeitliche Belastung der Schülerinnen und 

Schüler. Der Zeitaufwand für Aufgaben sollte für Schülerinnen und Schüler mit durchschnittlichem 

Leistungsvermögen in der  Unterstufe 60 bis 90 Minuten, in der Mittel- und Oberstufe 90 bis 120 Minuten pro 

Tag betragen. Hinzu kommen zusätzliche Vorbereitungszeiten für Schulaufgaben bzw. für das Wiederholen und 

Vertiefen von bereits Gelerntem.  

Sonntage, Feiertage und Ferien sind von Aufgaben frei zu halten. Ferien dienen der Erholung der Schülerinnen 

und Schüler. Deshalb werden auch keine Aufgaben über die Ferien gestellt. Das schließt aber nicht aus, dass die 

Schülerinnen und Schüler einen angemessenen Teil der Ferien für die Vor- und Nachbereitung der Lerninhalte 

nutzen. Die Lehrkräfte können Anregungen dafür geben, eine Verpflichtung ergibt sich daraus nicht. 

Die Klassenleitung koordiniert auf der Grundlage der Klassenstundenpläne zu Beginn des Schuljahrs und nach 

Stundenplanänderungen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Nachmittagsunterrichts die Aufgaben 

mit den Lehrkräften der Klasse. Unter Koordination ist insbesondere eine Absprache mit den Lehrkräften der 

Klasse über die zeitliche Belastung zu verstehen.  

gez. FLA/08.08.18 
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GSO §§ 21 - 28: grundsätzliche Festlegungen zu den Leistungsnachweisen (überarbeitet nach 

Beschlüssen der 4. Lehrerkonferenz 17/18 und den Vorschlägen der Fachschaften 17/18) 

Die o.g. Paragraphen regeln im Wesentlichen die Leistungsnachweise. Soweit die GSO der Schule einen 

Ermessensspielraum gestattet, wird im Folgenden dieser für das Lion-Feuchtwanger-Gymnasium durch Beschluss der 

Lehrerkonferenz und Anhörung des Schulforums verbindlich geregelt.  Alle Festlegungen und Erläuterungen der Schule 

werden im Folgenden kursiv gedruckt.  

§ 21 

Leistungsnachweise  

Im 1. Elternbrief des neuen Schuljahrs werden die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten über die 
Festlegungen informiert.  
 

Am LFG gibt es keine prüfungsfreien Zeiten.  

§ 22 

Große Leistungsnachweise 

Am LFG werden Englisch und Französisch als moderne Fremdsprachen unterrichtet: 
 
Englisch: Substitution einer Schulaufgabe durch eine mündliche Prüfung in den Jahrgangsstufen 7 und 9. 

Französisch: Substitution einer Schulaufgabe durch eine mündliche Prüfung in Jahrgangsstufe 8 (F2) und 9 (F3). 

Im Fach Latein wird eine Schulaufgabe in der  9.Klasse durch zwei gleichwertige Leistungsnachweise substituiert.  
 
Die Fachschaften schlagen bis zum 31.05. des vorausgehenden Schuljahrs vor, in welchen Fächern und in welchen 

Jahrgangsstufen Schulaufgaben durch andere gleichwertige Leistungsnachweise ersetzt werden und in welcher Gewichtung 

sie in die Notengebung eingehen. Die Regelung muss aus Gerechtigkeitsgründen für den gesamten Jahrgang derselben 

Ausbildungsrichtung gelten. § 21 (2) Satz 1 ist zu beachten. 

§ 23 

Kleine Leistungsnachweise 

Die Mindestanzahl der kleinen Leistungsnachweise pro Halbjahr soll in ein- und zweistündigen Fächern zwei, in drei- 

und mehrstündigen Fächern drei sein. Darunter soll pro Halbjahr ein echter mündlicher Leistungsnachweis sein. 
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Die Profilstunden in Physik und Chemie werden auf die Fachstundenzahl angerechnet, es muss eine entsprechende 

Anzahl  kleiner Leistungsnachweise erhoben werden. 

Pro Schuljahr muss mindestens ein kleiner Leistungsnachweis schriftlich erhoben werden. Ausgenommen davon sind Sport in 
allen Jahrgangsstufen und Musik in den Klassen 5 und 6. 
 
Ab der 8. Jahrgangsstufe können an Tagen mit Schulaufgaben Stegreifaufgaben geschrieben werden.  
 
Im Fach Deutsch wird in der 6. und 8. Jahrgangsstufe der Bayerische Leistungstest als kleiner Leistungsnachweis gewertet.  
Im Fach Sport werden in den Klassen 11 und 12 des achtjährigen Gymnasiums in den gewählten Disziplinen pro 

Halbjahr ein theoretischer Leistungstest optional mündlich oder schriftlich abgehalten, der mit einem Fünftel in die 

Gesamtnote eingeht.  

Die Fachschaften schlagen bis zum 31.05. des vorausgehenden Schuljahrs vor, in welchen Fächern und in welchen 

Jahrgangsstufen wie viele  Kurzarbeiten geschrieben werden und in welcher Gewichtung sie in die Notengebung eingehen. 

Die Regelung muss aus Gerechtigkeitsgründen für den gesamten Jahrgang gelten. § 21 (2) Satz 1 ist zu beachten. 

Wird eine Stegreifaufgabe über den Unterrichtsstoff von zwei Stunden geschrieben, so haben Schülerinnen und Schüler, die die 
erste der beiden Stunden versäumt haben, mitzuschreiben. Die Lehrkraft kann dies bei der Bewertung berücksichtigen. Haben 
Schülerinnen und Schüler die zweite Stunde versäumt, müssen sie nicht mitschreiben. 
 
§ 24 

Seminararbeit 

§ 25 

Korrektur, Besprechung, Aufbewahrung und Einsichtnahme 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler wiederholt schriftliche Leistungsnachweise nicht fristgerecht, d.h. innerhalb einer Woche, 
zurückgeben, werden die Arbeiten nicht mehr herausgegeben und die Erziehungsberechtigten in geeigneter Form informiert.  
 

§ 26 

Bewertung der Leistungen 

(1) 

Die äußere Form geht angemessen in die Bewertung ein. Sollte dies zu einer Notenänderung führen, hat die Lehrkraft dies auf 
der Arbeit zu vermerken. 
 
Die Korrekturpflicht besteht in allen Fächern. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit sowie Ausdrucksmängel sind 

angemessen zu bewerten. 

§ 27 

Nachholung von Leistungsnachweisen 

(1)  

Ergänzung zu Satz 1: Ab der 10. Klasse sind angekündigte Leistungsnachweise grundsätzlich mit ärztlichem Attest zu 
entschuldigen. 
Ergänzungen zu Satz 2: Am LFG wird dies verpflichtend für alle Fächer festgelegt. 
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(2) 

 

Die kleinen Leistungsnachweise sind gleichmäßig über das Jahr zu verteilen. Alle Schülerinnen und Schüler haben 

annähernd die gleiche Anzahl an kleinen Leistungsnachweisen zu erbringen (siehe auch § 21 (2)). Sollte dies aufgrund 

der Versäumnisse der Schülerin oder des Schülers nicht möglich sein, ist § 27 (2) Satz 2 anzuwenden. 

(4) 

Bei Versäumnis einer Ersatzprüfung wegen Erkrankung muss grundsätzlich die Erkrankung durch ein schulärztliches 
Attest nachgewiesen werden. 
 
§ 28 

Bildung der Jahresfortgangsnote in den Jahrgangsstufen 5 bis 10  

(1) 

Die Lehrkräfte haben vor Beginn einer Prüfung den Schülerinnen und Schülern die Gewichtung der einzelnen Prüfungen  

mitzuteilen.  

02.09.18/FLA 
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Übrige Unterrichtsmittel, deren Kosten von den Eltern zu tragen sind 

Schuljahr 2018/2019 

Hierunter fallen insbesondere Kosten für Lektüre, Workbook, Atlas, Taschenrechner (8. Jgst), 

Arbeitshefte, Formelsammlung, Schulwörterbuch, Lexika und Kopien. Die Angaben sind Schätzungen 

und können geringfügig unter- bzw. überschritten werden.  

 

Fach         Jahrgangsstufe/€   

  5 6 7 8 9 10 11 12 

Deutsch 40 30 30 30 30 30 nach oben offen 

Englisch 20 30 20 20 20 20 30 30 

Französisch   16 16 16 16 16 25 15 

Latein   20 10 10 10 30 10   

Mathematik 10 20 10 25         

Physik       5 5 5 10   

Natur und Technik 5             

Chemie (NTG)       1 7       

Chemie (SG)         1       

Geographie               20 

Wirtschaft/Recht             10   

Geschichte   10             

Sozialkunde           5 5 5 

Ethik 8 8 8 8 8 8     

Kunst 11 5 5 5 5 5 15 15 

Musik 10 10             

Skill 2               

Kopiergeld* 12 12 12 12 12 12 12 12 

Gesamt:  118 161 111 132 114 131 117 97 

 

* Das Kopiergeld wird i.d.R. einmal pro Jahr erhoben. 
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Aufstellung der großen Leistungsnachweise bzw. deren Substitution in den Jgst. 5 – 10 
Schuljahr 2018/2019 

 5 6 7 8 9 10 

Deutsch 4 SA 4 SA 4 SA 4 SA 4 SA 3 SA 

Englisch 4 SA 4 SA 2 SA/ 1 mdl. 

Prüfg. 

3 SA  2 SA / 1 mdl. 

Prüfg. 

3 SA  

Latein - 4 SA 4 SA 4 SA 2 SA/ 

2 KA 

3 SA 

 

Französisch (2. 

Fs) 

- 4 SA 4 SA 3 SA/ 1 mdl. 

Prüfg. 

3 SA 3 SA 

Französisch (3. 

Fs) 

- - - - 3 SA/ 1mdl. 

Prüfg. 

4 SA 

Mathematik 

(NTG) 

4 SA 4 SA 4 SA 3 SA 4 SA 3 SA 

Mathematik (SG) 4 SA 4 SA 4 SA 3 SA 4 SA 3 SA 

Geographie 

(SG/NTG) 

- - - - - 2 KA 

Physik (NTG) - - 2 KA 2 SA und 1 

KA, GW 

2 SA und 1 

KA, GW 

2 SA und 1 

KA, GW 

Physik (SG) - - 2 KA 2 SA und 1 

KA, GW 

2 SA und 1 

KA, GW 

2 SA und 1 

KA, GW 

Chemie (SG) - - - - 2 KA 2 KA 

Chemie (NTG) - - - 2 SA  2 SA  2 SA  

Biologie - - - - - 2 KA 

Wirtschaft/Recht - - - - - 2 KA 

Informatik 

(NuT) 

 2 KA 2 KA - 2 KA 2 KA 

 

* Der zentrale und der hausinterne Leistungstest werden wie eine Schulaufgabe gewertet. 
SA = Schulaufgabe (großer Leistungsnachweis) , angekündigte Arbeit über den Stoff von mehreren Wochen 
KA = Kurzarbeit, angekündigte Arbeit über den Stoff von mehreren Stunden 
LT =  Leistungsstufentest  
GW = Grundwissenstest zu Beginn des Sj. 
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Anlage 6 

  
 
 
Städtisches  
Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 
 

 

 
  

Freiligrathstr. 71 
80807 München 
 
Tel:  089/350 301 - 0 
Fax: 089/350 301 - 40 
 

 
München, den  
 
 
 

 

  Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport 

  Städtisches Lion-Feuchtwanger-Gymnasium, Freiligrathstr. 71, 80807 München 

An alle Eltern 

 

 

Einverständniserklärung: Teilnahme am webbasierten Schulbibliotheks-
Ausleihsystem 
 
 
Liebe Eltern, 
 
an unserer Schule wird für die Bibliotheksverwaltung das Online-Programm „Kallimachos“ 
verwendet. 
 

Da persönliche Daten (Name, Vorname, Klasse) zur Abwicklung der Ausleihe eingegeben 
werden müssen, ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten bzw. ab dem  
15. Geburtstag auch die Unterschrift der Schülerinnen und Schüler erforderlich. Diese erteilen 
Sie mit der Unterzeichnung untenstehender Einverständniserklärung. 
 

Unter www.meine-schulbibliothek.de/lfg/ kann übrigens der Bestand unserer umfangreichen 
Bibliothek eingesehen und nach Literatur recherchiert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Heidrun Thiel 
Leitung der Schulbibliothek am LFG 
 

Bitte bis zum 28.9.18 im Sekretariat abgeben 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit erkläre ich/erklären wir uns mit der Teilnahme am webbasierten Schulbibliotheks-Ausleihsystem 

einverstanden. 

Schüler/in: 

___________________________ 
Name, Vorname, Klasse 
 

München, den _____________________________ _________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten   ab dem 15. Geburtstag: Unterschrift des/der 
Schülers/in 

http://www.meine-schulbibliothek.de/lfg/

